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80.2.1 Teilauftrag Schallschutzfenster  

 
 

Allgemeines  
Von 2010 bis 2012 setzt das Bundesamt für Strassen (ASTRA) den 6-Streifen-Ausbau der N04 zwi-
schen den Verzweigungen Blegi und Rütihof um.  
Das Lärmschutzprojekt zu diesem Nationalstrassenausbau umfasst neben dem Bau von Lärmschutz-
wänden auf die Umsetzung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden. Der damit verbundene  
Einbau von Schallschutzfenstern wird im vorliegenden Detailprojekt Schallschutzfenster (DP SSF) 
behandelt.  
 
Erleichterungen gemäss Plangenehmigung vom 6. Januar 2009 
Beim 6-Spurausbau Rütihof-Blegi handelt es sich um eine wesentliche Änderung. Schallschutzfenster 
– gestützt auf Art. 10 LSV – sind bereits ab Überschreitung des Immissionsgrenzwertes einzubauen. 
Dies gilt nicht bei Gebäuden, welche nach dem 1.1.1985 bewilligt worden sind. Gemäss Art. 32 LSV 
müssen bei diesen Objekten Schallschutzfenster bereits eingebaut worden sein.  
Wie der nachfolgenden Plangenehmigung vom 6.1.2009 zu entnehmen ist, sind für insgesamt 8 Lie-
genschaften im Sinne von Art. 14 LSV die beantragten Erleichterungen gewährt und der Einbau von 
Schallschutzfenster vorzusehen. 
 
Liegenschaften mit Erleichterungen und vorgesehenem Schallschutzfenstereinbau: 

• Gebäude auf Parzelle Nr. 1534 (Bösch 85), Hünenberg 
• Zwei Gebäude auf Parzelle Nr. 2225 (Fildernweg 1, 3), Cham 
• Gebäude auf Parzelle Nr. 2228 (Fildernweg 5),  Cham 
• Gebäude auf Parzelle Nr. 2235 (Lindenstrasse 2), Cham 
• Gebäude auf Parzelle Nr. 2103 (Brunnmattweg 2), Cham 
• Gebäude auf Parzelle Nr. 2102 (Brunnmattweg 4), Cham 
• Gebäude auf Parzelle Nr. 2234 (Brunnmattweg 6), Cham 
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LSP 6-Spur Ausbau N4 OBJEKTBLÄTTER

Objekt 13 Hünenberg, Bösch 85

Nutzung: Wohnen Parzelle: 1534 Baujahr: 1904
Zone: AC ES: III Anz. Betr. WE: 1
Eigentümer:

vorgesehene Massnahmen:

Stock Nutzung Immissions-
grenzwert (IGW)

massgebender
Beurteilungs-

pegel Lr für 2020

Grenzwertüber-
schreitung

Bemerkung

Tag/Nacht [dBA] Tag/Nacht [dBA] Tag/Nacht [dBA]
EG Wohnen 65 / 55 63 / 56 - / 1
1. OG Wohnen 65 / 55 64 / 57 - / 2

Verzichtsbegründung für Lärmschutzwand:

Legende: beurteiltes Gebäude Beurteilungspunkt

Hans Werder-Weibel, Moosmattstrasse 8, 6331 Hünenberg

Schallschutzfenster und Erleichterungsverfügung

Aufgrund der Lage und der Distanz des Gebäudes zur N4 wäre zur Einhaltung der Immissionsgrenzwerte eine 
unverhältnismässig lange LSW notwendig. In Anbetracht der geringfügigen Überschreitung wird darauf verzichtet. Es 
besteht jedoch ein Anspruch auf Schallschutzfenstereinbau (resp. Rückerstattung) bei lärmempfindlichen Räumen der 
betroffenen Fassade.

Foto

Situation

Foto

Muttenz, 07.05.2007/fst/pa
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LSP 6-Spur Ausbau N4 OBJEKTBLÄTTER

Objekt 25 Cham, Fildernweg 1

Nutzung: Wohnen Parzelle: 2225 Baujahr: 1903
Zone: LW ES: III Anz. Betr. WE: 1
Eigentümer:

vorgesehene Massnahmen:

Stock Nutzung Immissions-
grenzwert (IGW)

massgebender
Beurteilungs-

pegel Lr für 2020

Grenzwertüber-
schreitung

Bemerkung

Tag/Nacht [dBA] Tag/Nacht [dBA] Tag/Nacht [dBA]
EG, Süd Wohnen 65 / 55 63 / 56 - / 1
1. OG, Süd Wohnen 65 / 55 65 / 58 - / 3
2. OG, Süd Wohnen 65 / 55 66 / 59 1 / 4
3. OG, Süd Wohnen 65 / 55 67 / 60 2 / 5

Verzichtsbegründung für Lärmschutzwand:

Legende: beurteiltes Gebäude Beurteilungspunkt

Foto

Situation

Bemerkung: die Liegenschaften Fildernweg 1 und 3 werden künftig im Rahmen des Lärmsanierungsprojekts 
Sinserstrasse von Osten her mit einer LSW (H = 2.5 m, L = 80 m) geschützt.

Othmar Hausheer, Fildernweg 1, 6330 Cham

Schallschutzfenster in lärmempfindlichen Räumen der Südfassade  und 
Erleichterungsverfügung

Aufgrund der ungünstigen Situation im Bereich Anschluss Cham wären zum Schutz der Liegenschaften Fildernweg 
1/3/5, Brunnmattweg 2/4/6 und Lindenstrasse 2 unverhältnismässig lange und hohe Lärmschutzwände notwendig. Aus 
Gründen des Ortsbildes und der Verhältnismässigkeit wird deshalb auf  Massnahmen entlang der Autobahn verzichtet. 
Es besteht jedoch ein Anspruch auf Schallschutzfenstereinbau (resp. Rückerstattung) bei lärmempfindlichen Räumen 
in der Autobahn-seitigen Fassade. 

Foto

Muttenz, 07.05.2007/fst/pa
P:\700246\1400\07_BER\LSP-N4\A6_Objektblätter.xls JAUSLIN + STEBLER INGENIEURE AG     76



LSP 6-Spur Ausbau N4 OBJEKTBLÄTTER

Objekt 26 Cham, Fildernweg 3

Nutzung: Wohnen Parzelle: 2225 Baujahr: 1903
Zone: LW ES: III Anz. Betr. WE: 1
Eigentümer:

vorgesehene Massnahmen:

Stock Nutzung Immissions-
grenzwert (IGW)

massgebender
Beurteilungs-

pegel Lr für 2020

Grenzwertüber-
schreitung

Bemerkung

Tag/Nacht [dBA] Tag/Nacht [dBA] Tag/Nacht [dBA]
EG Wohnen 65 / 55 69 / 62 4 / 7
DG, Süd Wohnen 65 / 55 70 / 63 5 / 8

Verzichtsbegründung für Lärmschutzwand:

Legende: beurteiltes Gebäude Beurteilungspunkt

Foto

Situation

Bemerkung: die Liegenschaften Fildernweg 1 und 3 werden künftig im Rahmen des Lärmsanierungsprojekts 
Sinserstrasse von Osten her mit einer LSW (H = 2.5 m, L = 80 m) geschützt.

Othmar Hausheer, Fildernweg 1, 6330 Cham

Schallschutzfenster in lärmempfindlichen Räumen der Südfassade  und 
Erleichterungsverfügung

Aufgrund der ungünstigen Situation im Bereich Anschluss Cham wären zum Schutz der Liegenschaften Fildernweg 
1/3/5, Brunnmattweg 2/4/6 und Lindenstrasse 2 unverhältnismässig lange und hohe Lärmschutzwände notwendig. Aus 
Gründen des Ortsbildes und der Verhältnismässigkeit wird deshalb auf  Massnahmen entlang der Autobahn verzichtet. 
Es besteht jedoch ein Anspruch auf Schallschutzfenstereinbau (resp. Rückerstattung) bei lärmempfindlichen Räumen 
in der Autobahn-seitigen Fassade.                                  

Foto

Muttenz, 07.05.2007/fst/pa
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LSP 6-Spur Ausbau N4 OBJEKTBLÄTTER

Objekt 27 Cham, Fildernweg 5

Nutzung: Wohnen Parzelle: 2228 Baujahr: 1903
Zone: LW ES: III Anz. Betr. WE: 1
Eigentümer:

vorgesehene Massnahmen:

Stock Nutzung Immissions-
grenzwert (IGW)

massgebender
Beurteilungs-

pegel Lr für 2020

Grenzwertüber-
schreitung

Bemerkung

Tag/Nacht [dBA] Tag/Nacht [dBA] Tag/Nacht [dBA]
EG Wohnen 65 / 55 59 / 52 - / -
1. OG Wohnen 65 / 55 62 / 55 - / -
2. OG Wohnen 65 / 55 64 / 57 - / 2

Verzichtsbegründung für Lärmschutzwand:

Legende: beurteiltes Gebäude Beurteilungspunkt

Bruno Niederberger, Fildernweg 5, 6330 Cham

Schallschutzfenster in lärmempfindlichen Räumen der Südfassade  und 
Erleichterungsverfügung

Aufgrund der ungünstigen Situation im Bereich Anschluss Cham wären zum Schutz der Liegenschaften Fildernweg 
1/3/5, Brunnmattweg 2/4/6 und Lindenstrasse 2 unverhältnismässig lange und hohe Lärmschutzwände notwendig. Aus 
Gründen des Ortsbildes und der Verhältnismässigkeit wird deshalb auf  Massnahmen entlang der Autobahn verzichtet. 
Es besteht jedoch ein Anspruch auf Schallschutzfenstereinbau (resp. Rückerstattung) bei lärmempfindlichen Räumen 
in der Autobahn-seitigen Fassade.                                  

Foto

Situation

Foto

Muttenz, 07.05.2007/fst/pa
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LSP 6-Spur Ausbau N4 OBJEKTBLÄTTER

Objekt Cham, Brunnmattweg 2

Nutzung: Wohnen Parzelle: 2103 Baujahr: 1981
Zone: W2 ES: II Anz. Betr. WE: 1
Eigentümer:

vorgesehene Massnahmen:

Stock Nutzung Immissions-
grenzwert (IGW)

massgebender
Beurteilungs-

pegel Lr für 2020
mit gepl. LSW

Grenzwertüber-
schreitung

Bemerkung

Tag/Nacht [dBA] Tag/Nacht [dBA] Tag/Nacht [dBA]
EG Wohnen 60 / 50 60 / 53 0 / 3
1.OG Wohnen 60 / 50 63 / 55 3 / 5

Verzichtsbegründung für Lärmschutzwand:

Legende: beurteiltes Gebäude Beurteilungspunkt

Klaus-Joachim Pietsch / Brunnmattweg 2 / 6330 Cham

2.5m hohe LSW auf neuer Stützmauer an der Parzellengrenze (Schutz 
Strassenlärm gegen Sinserstrasse).

Das Objekt wird  tags hauptsächlich durch den Lärm der Sinserstrasse und nachts durch den Lärm der Autobahn 
beeinträchtigt. Aufgrund der durch den Autobahlärm verursachten IGW-Überschreitungen besteht ein Anspruch auf 
Schallschutzfenstereinbau in den lärmempfindlichen Räumen der Südfassade. 

Foto

Situation

Schallschutzfenster und Erleichterung aufgrund Einwirkung Autobahnlärm

Foto

Muttenz, 07.05.2007/fst/pa
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LSP 6-Spur Ausbau N4 OBJEKTBLÄTTER

Objekt Cham, Brunnmattweg 4

Nutzung: Wohnen Parzelle: 2102 Baujahr: 1981
Zone: W2 ES: II Anz. Betr. WE: 1
Eigentümer:

vorgesehene Massnahmen:

Stock Nutzung Immissions-
grenzwert (IGW)

massgebender
Beurteilungs-

pegel Lr für 2020
mit gepl. LSW

Grenzwertüber-
schreitung

Bemerkung

Tag/Nacht [dBA] Tag/Nacht [dBA] Tag/Nacht [dBA]
EG Wohnen 60 / 50 60 / 52 0 / 2
1.OG Wohnen 60 / 50 62 / 54 2 / 4

Verzichtsbegründung für Lärmschutzwand:

Legende: beurteiltes Gebäude Beurteilungspunkt

Josef Huber / Brunnmattweg 4 / 6330 Cham

2.5m hohe LSW auf neuer Stützmauer an der Parzellengrenze (Schutz 
Strassenlärm gegen Sinserstrasse).

Das Objekt wird  tags etwa gleich stark durch den Lärm der Sinserstrasse und durch den Autobahnlärm beeinträchtigt. 
Nachts erfolgt die Beeinträchtigung hauptsächlich durch den Autobahnlärm. Aufgrund der durch den Autobahlärm 
verursachten IGW-Überschreitungen besteht ein Anspruch auf Schallschutzfenstereinbau in den lärmempfindlichen 
Räumen der Südfassade. 

Foto

Situation

Schallschutzfenster und Erleichterung aufgrund Einwirkung Autobahnlärm

Foto

Muttenz, 07.05.2007/fst/pa
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LSP 6-Spur Ausbau N4 OBJEKTBLÄTTER

Objekt Cham, Brunnmattweg 6

Nutzung: Wohnen Parzelle: 2234 Baujahr: 1981
Zone: W2 ES: II Anz. Betr. WE: 1
Eigentümer:

vorgesehene Massnahmen:

Stock Nutzung Immissions-
grenzwert (IGW)

massgebender
Beurteilungs-

pegel Lr für 2020
mit gepl. LSW

Grenzwertüber-
schreitung

Bemerkung

Tag/Nacht [dBA] Tag/Nacht [dBA] Tag/Nacht [dBA]
EG Wohnen 60 / 50 59 / 52 0 / 2
1.OG Wohnen 60 / 50 62 / 54 2 / 4

Verzichtsbegründung für Lärmschutzwand:

Legende: beurteiltes Gebäude Beurteilungspunkt

Hildegard Hunkeler / Barunnmattweg 6 / 6330 Cham

2.5m hohe LSW auf neuer Stützmauer an der Parzellengrenze (Schutz 
Strassenlärm gegen Sinserstrasse).

Das Objekt wird  tags etwa gleich stark durch den Lärm der Sinserstrasse und durch den Autobahnlärm beeinträchtigt. 
Nachts erfolgt die Beeinträchtigung hauptsächlich durch den Autobahnlärm. Aufgrund der durch den Autobahlärm 
verursachten IGW-Überschreitungen besteht ein Anspruch auf Schallschutzfenstereinbau in den lärmempfindlichen 
Räumen der Südfassade.

Foto

Situation

Schallschutzfenster und Erleichterung aufgrund Einwirkung Autobahnlärm

Foto

Muttenz, 07.05.2007/fst/pa
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LSP 6-Spur Ausbau N4 OBJEKTBLÄTTER

Objekt Lindenstrasse 2

Nutzung: Wohnen Parzelle: 2235 Baujahr: 1966
Zone: W2 ES: II Anz. Betr. WE: 3
Eigentümer:

vorgesehene Massnahmen:

Stock Nutzung Immissions-
grenzwert (IGW)

massgebender
Beurteilungs-

pegel Lr für 2020
mit gepl. LSW

Grenzwertüber-
schreitung

Bemerkung

Tag/Nacht [dBA] Tag/Nacht [dBA] Tag/Nacht [dBA]
EG, Süd_1 Wohnen 60 / 50 62 / 54 2 / 4
1.OG, Süd_1 Wohnen 60 / 50 67 / 58  7 / 8
2.OG, Süd_1 Wohnen 60 / 50 68 / 59 8 / 9
EG, Süd_2 Wohnen 60 / 50 61 / 53 1 / 3
1.OG, Süd_2 Wohnen 60 / 50 67 / 58 7 / 8
2.OG, Süd_2 Wohnen 60 / 50 68 / 59 8 / 9

Verzichtsbegründung für Lärmschutzwand:

Legende: beurteiltes Gebäude Beurteilungspunkt

Markus Dietrich / Lindenstrasse 2 / 6330 Cham

Die bestehende Holzwand wird durch eine 2.5m hohe Lärmschutzwand ersetzt 
(Schutz Strassenlärm gegen Sinserstrasse)

Obwohl die Südwestfassade des Objekts hauptsächlich durch der Lärm der Sinserstrasse beeinträchtigt wird, würden 
auch allein aufgrund des Autobahnlärms die Immissionsgrenzwerte überschritten. Aus diesem Grund besteht trotz der 
Errichtung der Lärmschutzwand auch ein Anspruch auf Schallschutzfenster (in der Südwest- und in der 
Südostfassade). 

Foto

Situation

Schallschutzfenster in Südwest- und Südostfassade und Erleichterung aufgrund 
Einwirkung Autobahnlärm

Foto

Süd 1

Süd 2

Muttenz, 07.05.2007/fst/pa
P:\700246\1400\07_BER\LSP-N4\A6_Objektblätter.xls JAUSLIN + STEBLER INGENIEURE AG     82



Vollzug Lärmschutz an Nationalstrassen Bundesamt für Strassen
Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden ASTRA

Schallschutzmassnahmen am Gebäude Objekt: Bösch 85, Hünenberg

Akustisches Projekt Datum: 25.1.2007 Sachbearbeiter: jsag/fst Seite 1/   

Form. 1/3

Objektbeschrieb

Liegenschaft Adresse: Bösch 85
PLZ / Ort: 6331 Hünenberg
Parzelle: 1534 Objekt-Nr.: 13  Zone:LW  ES: III

prov/def.:  

Eigentümer Name: Hans Werder-Weibel Tel. P:  
Adresse: Moosmattstrasse 8 Tel. G:
PLZ / Ort: 6331 Hünenberg

Kontaktperson Name: Tel. P:  
Adresse:  Tel. G:
PLZ / Ort:  

 

Bewohner Name:  Tel.:   
Name:  Tel.:  
Name:  Tel.:  
Name:  Tel.:  
Name:  Tel.:  

Gebäudeart Nutzung: Wohnen  

Bauart:  
 

Einheiten: 1  

Verfahren Fensterersatz PGV-Verf. x Auflagen:  
Rückerstattung Pflicht-SSFRückerstattung Pflicht-SSF

Abgrenzung Fassade A: Süd  
Fassade B:
Fassade C:
Fassade D:

Erleichterungen Gewährte Erl.: Im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens (PGV)
Verfahren: PGV, 6.1.2009

Situation

Bemerkungen - Gebäudeaufnahmen 2007 durch Jauslin + Stebler Ingenieure AG (jsag)
- Schallschutzfenster-Projekt und Ausführung 2010/2011 durch Prona AG 
  auf der Basis der Gebäudeaufnahmen von jsag und gemäss den Grundsätzen der 
  Richtlinie Lärmschutz an NS, Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden 
  (offizierller Richlinien-Entwurf, Stand 8.9.10 - ist Arbeitsgrundlage, bis def. Version Richtlinie genehmigt ist)

Vollzugsordner, Register 5 Version Nov. 2010
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Vollzug Lärmschutz an Nationalstrassen Bundesamt für Strassen
Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden ASTRA

Schallschutzmassnahmen am Gebäude Objekt: Bösch 85, 6331 Hünenberg

Akustisches Projekt Datum: 25.1.2007 Sachbearbeiter: jsag/fst Seite 2

Foto und Fensterbezeichnung Form. 2/3

Vollzugsordner, Register 5 November 2010

Immissionsgrenzwert nach Sanierung nicht überschritten

Immissionsgrenzwert nach Sanierung überschritten

Alarmwert nach Sanierung überschritten

Lärmbelastung Lärmquelle:  

Lage
Stock / Fassade t n t n
EG Westfassade 63 56 65 55 -- 1 70 65 -- --
1.OG Westfassade 64 57 65 55 -- 2 70 65 -- --

Fensterwert, Fw, bei dessen Überschreitung, die SSF-Pflicht ausgelöst wird: IGW x AW

t n
Lr in dBA IGW IGW-Ü AW AW-Ü

t n t n

Vollzugsordner, Register 5 November 2010
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Vollzug Lärmschutz an Nationalstrassen Bundesamt für Strassen
Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden ASTRA

Schallschutzmassnahmen am Gebäude Objekt: Bösch 85, Hünenberg

Akustisches Projekt Datum: 25.1.2007 Sachbearbeiter: jsag/fst Seite 3

Form.  3.1/3

Aufnahme Schallschutzmassnahmen  

Lage Fassade
Raum Fenster 2
Nutzung

Lärmbelastung Lr T/N dBA
S-Krit-Ü T/N dBA
Pflichtmassn. (Lr>Fw)

Masse Fenster Breite/Höhe (LM) cm

Fläche m2

Lüftungsmögl. geg. aussen
Ist-Zustand Skizze, Ansicht von Innen,

besondere Merkmale

Glas Typ / Jahr   
Glas 1/L/2/L/3 mm
R'w+C dB

Rahmen Mat. HM HM HM H H
Stärke mm
Dichtung Anzahl
Zustand gut gut gut

Anschlagart
d R'w+C dB

Fenster R'w+C vorh.  dB
Rollladen- Art FL FL FL FL FL

kasten Typ
Zustand
Dimens. Breite cm      

2 2 2
78 78 78 70 70

IV IV DV DV

ja ja

4-28-4 4-28-4 4-28-4 2-32-2 2-32-2
IV

ja ja ja

117

0.95                 0.95                 1.06                 0.99                 0.99                 

83 115 83 115 92 115 85 117 85

Rechts

ja ja ja ja ja

1 1.2
Links Links Strasse Strasse

2 2.1
Kü/ Wohnen Kü/ Wohnen Kü/ Wohnen Schlafen

1 1.1 1 1.3
Schlafen

2.2

Dimens. Breite cm
Abw. cm
Fläche m2

R'w+C vorh. dB
Ist R'w+C vorh. dB

Anforderung KGF dB
R'w+C+KGF erford. dB

Beurteilung Ist-Zust. sanieren
Massnahmen Fenster Fenster Totalersatz ja

Dichtung
anderes
R'w+C gesch.  dB

Rollladen- Sanierung
kasten R'w+C gesch.  dB
Lüfter
Massn. R'w+C+KGF gesch.  dB

Verbes- Wirkung dB  
serung wahrnehmbar
Pflicht-SSF mit tech. Anford. erfüllt
Rückerstattungs- Rg. vorhanden
antrag
Bemerkungen innen und innen und

aussen weiss aussen weiss
getrichen getrichen

Sprossen: Sprossen: Sprossen: Sprossen: Sprossen:

Legende: In jedem Fall auszufüllende Felder

jajajajaja
   

    

    

jaja ja ja

35
0
35

 
 
 

0
35

0
35

0
35

0

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

   

34 34 34 27 27
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Vollzug Lärmschutz an Nationalstrassen
Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden

Schallschutzmassnahmen am Gebäude
Akustisches Projekt

Aufnahme Schallschutzmassnahmen 

Lage Fassade
Raum Fenster
Nutzung

Lärmbelastung Lr T/N dBA
S-Krit-Ü T/N dBA
Pflichtmassn. (Lr>Fw)

Masse Fenster Breite/Höhe (LM) cm

Fläche m2

Lüftungsmögl. geg. aussen
Ist-Zustand Skizze, Ansicht von Innen,

besondere Merkmale

Glas Typ / Jahr   
Glas 1/L/2/L/3 mm
R'w+C dB

Rahmen Mat.
Stärke mm
Dichtung Anzahl
Zustand
Anschlagart
d R'w+C dB

Fenster R'w+C vorh.  dB
Rollladen- Art
kasten Typ

Zustand
Dimens. Breite cm

Bundesamt für Strassen
ASTRA

Bösch 85, Hünenberg

Seite 4

Form.  3.2/3

H H H H H

FL FL FL FL FL

Rechts
2 2.3
Schlafen

ja
85 117

0.99                 

ja

DV
2-32-2

70

 

Rechts
2 2.4
Schlafen

ja
85 117

0.99                 

ja

DV
2-32-2

70

 

Links
3 3.1
Schlafen

ja
82 115

0.94                 

ja

DV
2-34-2

70

 

Links
3 3.2
Schlafen

ja
82 115

0.94                 

ja

DV
2-34-2

70

 

Strasse
3 3.3
Schlafen

ja
82 115

0.94                 

ja

DV
2-34-2

70

 Dimens. Breite cm
Abw. cm
Fläche m2

R'w+C vorh. dB
Ist R'w+C vorh. dB

Anforderung KGF dB
R'w+C+KGF erford. dB

Beurteilung Ist-Zust. sanieren
Massnahmen Fenster Fenster Totalersatz

Dichtung
anderes
R'w+C gesch.  dB

Rollladen- Sanierung
kasten R'w+C gesch.  dB
Lüfter
Massn. R'w+C+KGF gesch.  dB

Verbes- Wirkung dB
serung wahrnehmbar
Pflicht-SSF mit tech. Anford. erfüllt
Rückerstattungs- Rg. vorhanden
antrag
Bemerkungen

Legende: In jedem Fall auszufüllende Felder

ja

innen und Holz lackiert innen und
aussen weiss aussen weiss aussen weiss
getrichen getrichen getrichen

Sprossen: Sprossen: Sprossen: Sprossen: Sprossen:

 
 
 
 

27
0
35

ja

 

 
ja

 
 
 
 

27
0
35

ja

 

 
ja

 
 
 
 

27
0
35

ja

 

 
ja

 
 
 
 

27
0
35

ja

 

 
ja

 
27
0
35

 
 
 

 

 
ja
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Vollzug Lärmschutz an Nationalstrassen
Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden

Schallschutzmassnahmen am Gebäude
Akustisches Projekt

Aufnahme Schallschutzmassnahmen 

Lage Fassade
Raum Fenster
Nutzung

Lärmbelastung Lr T/N dBA
S-Krit-Ü T/N dBA
Pflichtmassn. (Lr>Fw)

Masse Fenster Breite/Höhe (LM) cm

Fläche m2

Lüftungsmögl. geg. aussen
Ist-Zustand Skizze, Ansicht von Innen,

besondere Merkmale

Glas Typ / Jahr   
Glas 1/L/2/L/3 mm
R'w+C dB

Rahmen Mat.
Stärke mm
Dichtung Anzahl
Zustand
Anschlagart
d R'w+C dB

Fenster R'w+C vorh.  dB
Rollladen- Art
kasten Typ

Zustand
Dimens. Breite cm

Bundesamt für Strassen
ASTRA

Bösch 85, Hünenberg

Seite 5

Form.  3.3/3

5 5

H H H H

  mittel   mittel   mittel

FL FL FL FL

Strasse
4 4.1

Büro

ja
85 118

1.00                 

ja

DV
2-34-2

70

 

Strasse
5 5.1
Schlafen

ja
83 115

0.95                 

ja

DV
2-34-2

70
1

 

Schlafen

83 115

0.95                 

ja

DV
2-34-2

70
1

 

Schlafen

rechts

ja

rechts

ja
83 115

5.2 5.3

0.95                 

ja

DV
2-34-2

70
1

 Dimens. Breite cm
Abw. cm
Fläche m2

R'w+C vorh. dB
Ist R'w+C vorh. dB

Anforderung KGF dB
R'w+C+KGF erford. dB

Beurteilung Ist-Zust. sanieren
Massnahmen Fenster Fenster Totalersatz

Dichtung
anderes
R'w+C gesch.  dB

Rollladen- Sanierung
kasten R'w+C gesch.  dB
Lüfter
Massn. R'w+C+KGF gesch.  dB

Verbes- Wirkung dB
serung wahrnehmbar
Pflicht-SSF mit tech. Anford. erfüllt
Rückerstattungs- Rg. vorhanden
antrag
Bemerkungen

Legende: In jedem Fall auszufüllende Felder

innen und innen und innen und innen und
aussen weiss aussen weiss aussen weiss aussen weiss
getrichen getrichen getrichen getrichen

Sprossen: Sprossen: Sprossen: Sprossen:

 
 
 
 

27
0
35

ja

 

 
ja

 
 
 
 

 

27
0
35

ja

 
ja

 
 
 
 

27
0
35

ja

ja

 
 
 
 

27
0

ja

35

ja
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Vollzug Lärmschutz an Nationalstrassen Bundesamt für Strassen
Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden ASTRA

Schallschutzmassnahmen am Gebäude Objekt: Fildernweg 1, Cham

Akustisches Projekt Datum: 25.1.2007 Sachbearbeiter: jsag/fst Seite 1/   

Form. 1/3

Objektbeschrieb

Liegenschaft Adresse: Fildernweg 1
PLZ / Ort: 6330 Cham
Parzelle: 2225 Objekt-Nr.: 25  Zone:LW  ES: III

prov/def.:  

Eigentümer Name: Othmar Hausheer Tel. P:  
Adresse: Fildernweg 1 Tel. G:
PLZ / Ort: 6330 Cham

Kontaktperson Name: Tel. P:  
Adresse:  Tel. G:
PLZ / Ort:  

 

Bewohner Name:  Tel.:   
Name:  Tel.:  
Name:  Tel.:  
Name:  Tel.:  
Name:  Tel.:  

Gebäudeart Nutzung: Wohnen  

Bauart:  
 

Einheiten: 1  

Verfahren Fensterersatz PGV-Verf. x Auflagen:  
Rückerstattung Pflicht-SSFRückerstattung Pflicht-SSF

Abgrenzung Fassade A: Süd  
Fassade B:
Fassade C:
Fassade D:

Erleichterungen Gewährte Erl.: Im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens (PGV)
Verfahren: PGV, 6.1.2009

Situation

Bemerkungen - Gebäudeaufnahmen 2007 durch Jauslin + Stebler Ingenieure AG (jsag)
- Schallschutzfenster-Projekt und Ausführung 2010/2011 durch Prona AG 
  auf der Basis der Gebäudeaufnahmen von jsag und gemäss den Grundsätzen der 
  Richtlinie Lärmschutz an NS, Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden 
  (offizierller Richlinien-Entwurf, Stand 8.9.10 - ist Arbeitsgrundlage, bis def. Version Richtlinie genehmigt ist)
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Vollzug Lärmschutz an Nationalstrassen Bundesamt für Strassen
Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden ASTRA

Schallschutzmassnahmen am Gebäude Objekt: Fildernweg 1, Cham

Akustisches Projekt Datum: 25.1.2007 Sachbearbeiter: jsag/fst Seite 2

Foto und Fensterbezeichnung Form. 2/3

Immissionsgrenzwert nach Sanierung nicht überschritten

Immissionsgrenzwert nach Sanierung überschritten

Alarmwert nach Sanierung überschritten

Lärmbelastung Lärmquelle:  

Lage
Stock / Fassade t n t n
EG Südfassade 63 56 65 55 -- 1 70 65 -- --
1.OG Südfassade 65 58 65 55 -- 3 70 65 -- --
2.OG Südfassade 66 59 65 55 1 4 70 65 -- --
3. OG Südfassade 67 60 65 55 2 5 70 65 -- --

Fensterwert, Fw, bei dessen Überschreitung, die SSF-Pflicht ausgelöst wird: IGW x AW

n
Lr in dBA IGW IGW-Ü AW AW-Ü

t n t n t
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Vollzug Lärmschutz an Nationalstrassen Bundesamt für Strassen
Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden ASTRA

Schallschutzmassnahmen am Gebäude Objekt: Fildernweg 1, Cham

Akustisches Projekt Datum: 25.1.2007 Sachbearbeiter: jsag/fst Seite 3

Form.  3.1/3

Aufnahme Schallschutzmassnahmen  

Lage Fassade
Raum Fenster 2 2.1
Nutzung Schlafen

Lärmbelastung Lr T/N dBA
S-Krit-Ü T/N dBA
Pflichtmassn. (Lr>Fw)

Masse Fenster Breite/Höhe (LM) cm

Fläche m2

Lüftungsmögl. geg. aussen
Ist-Zustand Skizze, Ansicht von Innen,

besondere Merkmale

Glas Typ / Jahr   
Glas 1/L/2/L/3 mm
R'w+C dB

Rahmen Mat. H H H H H
Stärke mm
Dichtung Anzahl
Zustand schl. schl. schl. schl. schl.

Anschlagart
d R'w+C dB

Fenster R'w+C vorh.  dB
Rollladen- Art FL FL FL FL FL

kasten Typ
Zustand
Dimens. Breite cm

Abw. cm
Fläche m2

R'w+C vorh. dB
Ist R'w+C vorh. dB

Anforderung KGF dB
R'w+C+KGF erford. dB

Beurteilung Ist-Zust. sanieren
Massnahmen Fenster Fenster Totalersatz

Dichtung
anderes
R'w+C gesch.  dB

Rollladen- Sanierung
kasten R'w+C gesch.  dB
Lüfter
Massn. R'w+C+KGF gesch.  dB

Verbes- Wirkung dB  
serung wahrnehmbar
Pflicht-SSF mit tech. Anford. erfüllt
Rückerstattungs- Rg. vorhanden
antrag
Bemerkungen innen braun innen braun innen braun innen braun innen braun

aussen weiss aussen weiss aussen weiss aussen weiss aussen weiss
getrichen getrichen getrichen getrichen getrichen

Sprossen: Sprossen: Sprossen: Sprossen: Sprossen:

Legende: In jedem Fall auszufüllende Felder

jajajajaja
   

    

    

ja
ja

ja ja ja ja

35
0
35

ja ja ja ja

 
 
 

0
35

0
35

0
35

0

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

    

   

24 24 24 24 24

28 28 28 70 37

EV EV EV EV

nein

2+2 2+2 2+2 2+2 2+2
EV

ja ja

115

0.97                   0.97                   0.97                   0.97                   0.98                   

84 116 84 116 84 116 84 116 85

Strasse

ja ja ja ja ja

1 1.2
links Strasse Strasse Strasse

1 1.4
Wohnen Wohnen Wohnen Wohnen

1 1.1 1 2.3
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Vollzug Lärmschutz an Nationalstrassen
Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden

Schallschutzmassnahmen am Gebäude
Akustisches Projekt

Aufnahme Schallschutzmassnahmen 

Lage Fassade
Raum Fenster
Nutzung

Lärmbelastung Lr T/N dBA
S-Krit-Ü T/N dBA
Pflichtmassn. (Lr>Fw)

Masse Fenster Breite/Höhe (LM) cm

Fläche m2

Lüftungsmögl. geg. aussen
Ist-Zustand Skizze, Ansicht von Innen,

besondere Merkmale

Glas Typ / Jahr   
Glas 1/L/2/L/3 mm
R'w+C dB

Rahmen Mat.
Stärke mm
Dichtung Anzahl
Zustand
Anschlagart
d R'w+C dB

Fenster R'w+C vorh.  dB
Rollladen- Art
kasten Typ

Zustand
Dimens. Breite cm

Abw. cm
Fläche m2

R'w+C vorh. dB
Ist R'w+C vorh. dB

Anforderung KGF dB
R'w+C+KGF erford. dB

Beurteilung Ist-Zust. sanieren
Massnahmen Fenster Fenster Totalersatz

Dichtung
anderes
R'w+C gesch.  dB

Rollladen- Sanierung
kasten R'w+C gesch.  dB
Lüfter
Massn. R'w+C+KGF gesch.  dB

Verbes- Wirkung dB
serung wahrnehmbar
Pflicht-SSF mit tech. Anford. erfüllt
Rückerstattungs- Rg. vorhanden
antrag
Bemerkungen

Legende: In jedem Fall auszufüllende Felder

Bundesamt für Strassen
ASTRA

Fildernweg 1, Cham

Seite 4

Form.  3.2/3

H H H H H

schl. schl. schl. schl. schl.

FL FL FL FL FL

innen braun innen braun innen braun innen braun innen braun
aussen weiss aussen weiss aussen weiss aussen weiss aussen weiss
getrichen getrichen getrichen getrichen getrichen

Sprossen: Sprossen: Sprossen: Sprossen: Sprossen:

Strasse
2 2.2
Schlafen

ja
85 115

0.98                   

nein

EV
2+2

37

 

 
 
 
 

24
0
35

ja
ja

 

 

 
ja

Strasse
3 3.1
Schlafen

ja
84 116

0.97                   

nein

EV
3+3

35

 

 
 
 
 

27
0
35

ja
ja

 

 

 
ja

Strasse
3 3.2
Schlafen

ja
84 116

0.97                   

nein

EV
3+3

35

 

 
 
 
 

27
0
35

ja
ja

 

 

 
ja

Strasse
4 4.1
Schlafen

ja
84 116

0.97                   

nein

EV
3+2

36

 

 
 
 
 

27
0
35

ja
ja

 

 

 
ja

Strasse
4 4.2
Schlafen

ja
84 116

0.97                   

nein

EV
3+2

36

 

 
 
 
 

27
0
35

ja
ja

 

 

 
ja

Vollzugsordner, Register 5 November 2010
     91



Vollzug Lärmschutz an Nationalstrassen
Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden

Schallschutzmassnahmen am Gebäude
Akustisches Projekt

Aufnahme Schallschutzmassnahmen 

Lage Fassade
Raum Fenster
Nutzung

Lärmbelastung Lr T/N dBA
S-Krit-Ü T/N dBA
Pflichtmassn. (Lr>Fw)

Masse Fenster Breite/Höhe (LM) cm

Fläche m2

Lüftungsmögl. geg. aussen
Ist-Zustand Skizze, Ansicht von Innen,

besondere Merkmale

Glas Typ / Jahr   
Glas 1/L/2/L/3 mm
R'w+C dB

Rahmen Mat.
Stärke mm
Dichtung Anzahl
Zustand
Anschlagart
d R'w+C dB

Fenster R'w+C vorh.  dB
Rollladen- Art
kasten Typ

Zustand
Dimens. Breite cm

Abw. cm
Fläche m2

R'w+C vorh. dB
Ist R'w+C vorh. dB

Anforderung KGF dB
R'w+C+KGF erford. dB

Beurteilung Ist-Zust. sanieren
Massnahmen Fenster Fenster Totalersatz

Dichtung
anderes
R'w+C gesch.  dB

Rollladen- Sanierung
kasten R'w+C gesch.  dB
Lüfter
Massn. R'w+C+KGF gesch.  dB

Verbes- Wirkung dB
serung wahrnehmbar
Pflicht-SSF mit tech. Anford. erfüllt
Rückerstattungs- Rg. vorhanden
antrag
Bemerkungen

Legende: In jedem Fall auszufüllende Felder

Bundesamt für Strassen
ASTRA

Fildernweg 1, Cham

Seite 5

Form.  3.3/3

H H H

schl. schl. schl.

FL FL FL

innen braun innen braun innen braun
aussen weiss aussen weiss aussen weiss
getrichen getrichen getrichen

Sprossen: Sprossen: Sprossen:

Strasse
5 5.1
Wohnen

ja
91 110

1.00                   

nein

EV
2+2

43

 

 
 
 
 

24
0
35

ja
ja

 

 

 
ja

Strasse
6 6.1
Schlafen

ja
91 93

0.85                   

nein

EV
2+2

28

 

 
 
 
 

24
0
35

ja
ja

 

 

 
ja

Strasse
7 7.1
Schlafen

ja
90 95

0.86                   

nein

EV
2+2

28

 

 
 
 
 

24
0
35

ja
ja

 

 

 
ja
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Vollzug Lärmschutz an Nationalstrassen Bundesamt für Strassen
Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden ASTRA

Schallschutzmassnahmen am Gebäude Objekt: Fildernweg 3, Cham

Akustisches Projekt Datum: 25.1.2007 Sachbearbeiter: jsag/fst Seite 1/   

Form. 1/3

Objektbeschrieb

Liegenschaft Adresse: Fildernweg 3
PLZ / Ort: 6330 Cham
Parzelle: 2225 Objekt-Nr.: 26  Zone:LW  ES: III

prov/def.:  

Eigentümer Name: Othmar Hausheer Tel. P:  
Adresse: Fildernweg 1 Tel. G:
PLZ / Ort: 6330 Cham

Kontaktperson Name: Tel. P:  
Adresse:  Tel. G:
PLZ / Ort:  

 

Bewohner Name:  Tel.:   
Name:  Tel.:  
Name:  Tel.:  
Name:  Tel.:  
Name:  Tel.:  

Gebäudeart Nutzung: Wohnen  

Bauart:  
 

Einheiten: 1  

Verfahren Fensterersatz PGV-Verf. x Auflagen:  
Rückerstattung Pflicht-SSFRückerstattung Pflicht-SSF

Abgrenzung Fassade A: Süd  
Fassade B:
Fassade C:
Fassade D:

Erleichterungen Gewährte Erl.: Im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens (PGV)
Verfahren: PGV, 6.1.2009

Situation

Bemerkungen - Gebäudeaufnahmen 2007 durch Jauslin + Stebler Ingenieure AG (jsag)
- Schallschutzfenster-Projekt und Ausführung 2010/2011 durch Prona AG 
  auf der Basis der Gebäudeaufnahmen von jsag und gemäss den Grundsätzen der 
  Richtlinie Lärmschutz an NS, Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden 
  (offizierller Richlinien-Entwurf, Stand 8.9.10 - ist Arbeitsgrundlage, bis def. Version Richtlinie genehmigt ist)

Vollzugsordner, Register 5 Version Nov. 2010
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Vollzug Lärmschutz an Nationalstrassen Bundesamt für Strassen
Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden ASTRA

Schallschutzmassnahmen am Gebäude Objekt: Fildernweg 3, Cham

Akustisches Projekt Datum: 25.1.2007 Sachbearbeiter: jsag/fst Seite 2

Foto und Fensterbezeichnung Form. 2/3

Vollzugsordner, Register 5 November 2010

Immissionsgrenzwert nach Sanierung nicht überschritten

Immissionsgrenzwert nach Sanierung überschritten

Alarmwert nach Sanierung überschritten

Lärmbelastung Lärmquelle:  

Lage
Stock / Fassade t n t n
EG 69 62 65 55 4 7 70 65 -- --
DG Südfassade 70 63 65 55 5 8 70 65 -- --

Fensterwert, Fw, bei dessen Überschreitung, die SSF-Pflicht ausgelöst wird: IGW x AW

n
Lr in dBA IGW IGW-Ü AW AW-Ü

t n t n t
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Vollzug Lärmschutz an Nationalstrassen Bundesamt für Strassen
Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden ASTRA

Schallschutzmassnahmen am Gebäude Objekt: Fildernweg 3, Cham

Akustisches Projekt Datum: 25.1.2007 Sachbearbeiter: jsag/fst Seite 3

Form.  3.1/3

Aufnahme Schallschutzmassnahmen  

Lage Fassade
Raum Fenster 4 4.1
Nutzung

Lärmbelastung Lr T/N dBA
S-Krit-Ü T/N dBA
Pflichtmassn. (Lr>Fw)

Masse Fenster Breite/Höhe (LM) cm

Fläche m2

Lüftungsmögl. geg. aussen
Ist-Zustand Skizze, Ansicht von Innen,

besondere Merkmale

Glas Typ / Jahr   
Glas 1/L/2/L/3 mm
R'w+C dB

Rahmen Mat. H H H H H
Stärke mm
Dichtung Anzahl
Zustand gut gut

Anschlagart
d R'w+C dB

Fenster R'w+C vorh.  dB
Rollladen- Art Fl Fl

kasten Typ innen  Rahmen aussen innen  Rahmen aussen innen  Rahmen aussen innen  Rahmen aussen innen  Rahmen aussen

Zustand gut   mittel schl. gut   mittel schl. gut   mittel schl. gut   mittel schl. gut   mittel schl.

Dimens. Breite cm
Abw. cm
Fläche m2

R'w+C vorh. dB
Ist R'w+C vorh. dB

Anforderung KGF dB
R'w+C+KGF erford. dB

Beurteilung Ist-Zust. sanieren
Massnahmen Fenster Fenster Totalersatz

Dichtung
anderes
R'w+C gesch.  dB

Rollladen- Sanierung
kasten R'w+C gesch.  dB
Lüfter
Massn. R'w+C+KGF gesch.  dB

Verbes- Wirkung dB  
serung wahrnehmbar
Pflicht-SSF mit tech. Anford. erfüllt
Rückerstattungs- Rg. vorhanden
antrag
Bemerkungen innen und innen und innen und innen und innen und

aussen weiss aussen weiss aussen weiss aussen weiss aussen weiss
getrichen getrichen getrichen getrichen getrichen

Sprossen: Sprossen: Sprossen: Sprossen: Sprossen:

Legende: In jedem Fall auszufüllende Felder

Schlafen
2 2.1 3 3.1

Gästezimmer Gästezimmer Schlafen Büro
1 1.1 1 1.2

Links Strasse Strasse Strasse Strasse

ja ja ja nein
50 90 74 74 105 118 105 118 48 128

0.45                   0.55                   1.24                   1.24                   0.61                   

ja ja ja ja ja nein

2+2 2 4 / 14 / 4 4 / 14 / 4 3
EV EV IV IV EV

32 31 63 64 30
1 1

24 24 30 30 27

24 24 30 30 27

    

   
 
 
 

 
 
 
 

35
0

 
 
 

 
 
 
 

ja

 
 
 

0
35

0
35

0

ja

35
0
35

ja ja ja ja
ja ja ja

  

ja

 

    

 

   
ja

nein nein
ja

nein
ja

nein
ja ja

nein
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Vollzug Lärmschutz an Nationalstrassen
Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden

Schallschutzmassnahmen am Gebäude
Akustisches Projekt

Aufnahme Schallschutzmassnahmen 

Lage Fassade
Raum Fenster
Nutzung

Lärmbelastung Lr T/N dBA
S-Krit-Ü T/N dBA
Pflichtmassn. (Lr>Fw)

Masse Fenster Breite/Höhe (LM) cm

Fläche m2

Lüftungsmögl. geg. aussen
Ist-Zustand Skizze, Ansicht von Innen,

besondere Merkmale

Glas Typ / Jahr   
Glas 1/L/2/L/3 mm
R'w+C dB

Rahmen Mat.
Stärke mm
Dichtung Anzahl
Zustand
Anschlagart
d R'w+C dB

Fenster R'w+C vorh.  dB
Rollladen- Art
kasten Typ

Zustand
Dimens. Breite cm

Abw. cm
Fläche m2

R'w+C vorh. dB
Ist R'w+C vorh. dB

Anforderung KGF dB
R'w+C+KGF erford. dB

Beurteilung Ist-Zust. sanieren
Massnahmen Fenster Fenster Totalersatz

Dichtung
anderes
R'w+C gesch.  dB

Rollladen- Sanierung
kasten R'w+C gesch.  dB
Lüfter
Massn. R'w+C+KGF gesch.  dB

Verbes- Wirkung dB
serung wahrnehmbar
Pflicht-SSF mit tech. Anford. erfüllt
Rückerstattungs- Rg. vorhanden
antrag
Bemerkungen

Legende: In jedem Fall auszufüllende Felder

Bundesamt für Strassen
ASTRA

Fildernweg 3, Cham

Form.  3.2/3

H H

innen  Rahmen aussen innen  Rahmen aussen

gut   mittel schl. gut   mittel schl.

innen und innen und
aussen weiss aussen weiss
getrichen getrichen

Sprossen: Sprossen:

 
ja

nein

 

 

0
35

ja
ja

27

 
 
 
 

27

30

 

128

0.61                   

ja

EV
3

Strasse
5 5.1

Treppenhaus

48

ja
nein

 

 

 

35
ja
ja

 
 
 
 

24
0

31

 
24

1.65                   

ja

EV
2

Strasse
4 4.2
Schlafen

nein
85 194
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Vollzug Lärmschutz an Nationalstrassen Bundesamt für Strassen
Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden ASTRA

Schallschutzmassnahmen am Gebäude Objekt: Fildernweg 5, Cham

Akustisches Projekt Datum: 25.1.2007 Sachbearbeiter: jsag/fst Seite 1/   

Form. 1/3

Objektbeschrieb

Liegenschaft Adresse: Fildernweg 5
PLZ / Ort: 6330 Cham
Parzelle: 2228 Objekt-Nr.: 27  Zone:LW  ES: III

prov/def.:  

Eigentümer Name: Bruno Niederberger Tel. P:  
Adresse: Fildernweg 5 Tel. G:
PLZ / Ort: 6330 Cham

Kontaktperson Name: Tel. P:  
Adresse:  Tel. G:
PLZ / Ort:  

 

Bewohner Name:  Tel.:   
Name:  Tel.:  
Name:  Tel.:  
Name:  Tel.:  
Name:  Tel.:  

Gebäudeart Nutzung: Wohnen  

Bauart:  
 

Einheiten: 1  

Verfahren Fensterersatz PGV-Verf. x Auflagen:  
Rückerstattung Pflicht-SSFRückerstattung Pflicht-SSF

Abgrenzung Fassade A: Süd  
Fassade B:
Fassade C:
Fassade D:

Erleichterungen Gewährte Erl.: Im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens (PGV)
Verfahren: PGV, 6.1.2009

Situation

Bemerkungen - Gebäudeaufnahmen 2007 durch Jauslin + Stebler Ingenieure AG (jsag)
- Schallschutzfenster-Projekt und Ausführung 2010/2011 durch Prona AG 
  auf der Basis der Gebäudeaufnahmen von jsag und gemäss den Grundsätzen der 
  Richtlinie Lärmschutz an NS, Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden 
  (offizierller Richlinien-Entwurf, Stand 8.9.10 - ist Arbeitsgrundlage, bis def. Version Richtlinie genehmigt ist)

Vollzugsordner, Register 5 Version Nov. 2010
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Vollzug Lärmschutz an Nationalstrassen Bundesamt für Strassen
Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden ASTRA

Schallschutzmassnahmen am Gebäude Objekt: Fildernweg 5, Cham

Akustisches Projekt Datum: 25.1.2007 Sachbearbeiter: jsag/fst Seite 2

Foto und Fensterbezeichnung Form. 2/3

Immissionsgrenzwert nach Sanierung nicht überschritten

Immissionsgrenzwert nach Sanierung überschritten

Alarmwert nach Sanierung überschritten

Lärmbelastung Lärmquelle:  

Lage
Stock / Fassade t n t n
EG Südfassade 59 52 65 55 -- -- 70 65 -- --
1.OG Südfassade 62 55 65 55 -- -- 70 65 -- --
2.OG Südfassade 64 57 65 55 -- 2 70 65 -- --

Fensterwert, Fw, bei dessen Überschreitung, die SSF-Pflicht ausgelöst wird: IGW x AW

Lr in dBA IGW IGW-Ü AW AW-Ü
t n t n t n

Vollzugsordner, Register 5 November 2010
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Vollzug Lärmschutz an Nationalstrassen Bundesamt für Strassen
Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden ASTRA

Schallschutzmassnahmen am Gebäude Objekt: Fildernweg 5, Cham

Akustisches Projekt Datum: 25.1.2007 Sachbearbeiter: jsag/fst Seite 3

Form.  3/3

Aufnahme Schallschutzmassnahmen  

Lage Fassade
Raum Fenster
Nutzung

Lärmbelastung Lr T/N dBA
S-Krit-Ü T/N dBA
Pflichtmassn. (Lr>Fw)

Masse Fenster Breite/Höhe (LM) cm

Fläche m2

Lüftungsmögl. geg. aussen
Ist-Zustand Skizze, Ansicht von Innen,

besondere Merkmale

Glas Typ / Jahr   
Glas 1/L/2/L/3 mm
R'w+C dB

Rahmen Mat. H H H H H K
Stärke mm
Dichtung Anzahl
Zustand schl. gut gut   mittel gut   mittel schl.

Anschlagart
d R'w+C dB

Fenster R'w+C vorh.  dB
Rollladen- Art FL FL FL    Rolll. Raff.

kasten Typ innen  Rahmen aussen innen  Rahmen aussen innen  Rahmen aussen innen  Rahmen aussen innen  Rahmen aussen

Zustand gut   mittel schl. gut   mittel schl. gut   mittel schl. gut   mittel schl. gut   mittel schl.

Dimens. Breite cm   

    

   

0 0

< 35 27 27 < 35

M
70 70

DV DV IV

< 35 27 27 < 35

ja ja nein

2-22-2 2-30-2 2-30-2 2-22-2
IV

ja ja ja

0.96                 1.11                 1.11                 0.96                 -                   

nein
72 134 85 130 85 130 72 134
ja ja ja ja ja

1 1.2
Strasse Strasse Strasse Strasse

3 3.1
Schlafen Schlafen Schlafen Schlafen
1 1.1 2 2.1

Vollzugsordner, Register 5 November 2010

Dimens. Breite cm
Abw. cm
Fläche m2

R'w+C vorh. dB
Ist R'w+C vorh. dB

Anforderung KGF dB
R'w+C+KGF erford. dB

Beurteilung Ist-Zust. sanieren
Massnahmen Fenster Fenster Totalersatz

Dichtung
anderes
R'w+C gesch.  dB

Rollladen- Sanierung bel. sanieren ersetz.

kasten R'w+C gesch.  dB
Lüfter      Mauer    Fenster

Massn. R'w+C+KGF gesch.  dB
Verbes- Wirkung dB  
serung wahrnehmbar
Pflicht-SSF mit tech. Anford. erfüllt
Rückerstattungs- Rg. vorhanden
antrag
Bemerkungen Holz lackiert Holz lackiert Holz lackiert Holz lackiert

aussen weiss aussen weiss
getrichen getrichen

Velux Sprossen: Sprossen: Velux
VX 1089 VX 1089
I 02 H I 02 H
GGLT-2 GGLT-2

Legende: In jedem Fall auszufüllende Felder

ja nein
ja nein
ja nein

jajajaja
   

    

    

ja nein
     Einbau     Ersatz

ja nein
ja ja ja ja

35
0
35

ja ja ja ja

 
 
 

0
35

0
35

0
35

0

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

   

< 35 27 27 < 35
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Vollzug Lärmschutz an Nationalstrassen Bundesamt für Strassen
Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden ASTRA

Schallschutzmassnahmen am Gebäude Objekt: Lindenstrasse 2, Cham

Akustisches Projekt Datum: 25.1.2007 Sachbearbeiter: jsag/fst Seite 1/   

Form. 1/3

Objektbeschrieb

Liegenschaft Adresse: Lindenstrasse 2
PLZ / Ort: 6330 Cham
Parzelle: 2235 Objekt-Nr.:  Zone:W2  ES: II

prov/def.:  

Eigentümer Name: Markus Dietrisch Tel. P:  
Adresse: Lindenstrasse 2 Tel. G:
PLZ / Ort: 6330 Cham

Kontaktperson Name: Tel. P:  
Adresse:  Tel. G:
PLZ / Ort:  

 

Bewohner Name:  Tel.:   
Name:  Tel.:  
Name:  Tel.:  
Name:  Tel.:  
Name:  Tel.:  

Gebäudeart Nutzung: Wohnen  

Bauart:  
 

Einheiten: 3  

Verfahren Fensterersatz PGV-Verf. Auflagen:  
Rückerstattung Pflicht-SSF xRückerstattung Pflicht-SSF x

Abgrenzung Fassade A: Süd  
Fassade B:
Fassade C:
Fassade D:

Erleichterungen Gewährte Erl.: Im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens (PGV)
Verfahren: PGV, 6.1.2009

Situation

Bemerkungen - Gebäudeaufnahmen 2007 durch Jauslin + Stebler Ingenieure AG (jsag)
- Schallschutzfenster-Projekt und Ausführung 2010/2011 durch Prona AG 
  auf der Basis der Gebäudeaufnahmen von jsag und gemäss den Grundsätzen der 
  Richtlinie Lärmschutz an NS, Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden 
  (offizierller Richlinien-Entwurf, Stand 8.9.10 - ist Arbeitsgrundlage, bis def. Version Richtlinie genehmigt ist)

Vollzugsordner, Register 5 Version Nov. 2010
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Vollzug Lärmschutz an Nationalstrassen Bundesamt für Strassen
Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden ASTRA

Schallschutzmassnahmen am Gebäude Objekt: Lindenstrasse 2, Cham

Akustisches Projekt Datum: 25.1.2007 Sachbearbeiter: jsag/fst Seite 2

Foto und Fensterbezeichnung Form. 2/3

Vollzugsordner, Register 5 November 2010

Süd 1 Süd 2

Immissionsgrenzwert nach Sanierung nicht überschritten

Immissionsgrenzwert nach Sanierung überschritten

Alarmwert nach Sanierung überschritten

Lärmbelastung Lärmquelle:  

Lage
Stock / Fassade t n t n
EG Süd_1 62 54 60 50 2 4 70 65 -- --
1.OG Süd_1 67 58 60 50 7 8 70 65 -- --
2.OG Süd_1 68 59 60 50 8 9 70 65 -- --
EG Süd_2 61 53 60 50 1 3 70 65 -- --
1.OG Süd_2 67 58 60 50 7 8 70 65 -- --
2.OG Süd_2 68 59 60 50 8 9 70 65 -- --

Fensterwert, Fw, bei dessen Überschreitung, die SSF-Pflicht ausgelöst wird:
IGW x AW

t n
Lr in dBA IGW IGW-Ü AW AW-Ü

t n t n

IGW x AW

Vollzugsordner, Register 5 November 2010
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Vollzug Lärmschutz an Nationalstrassen Bundesamt für Strassen
Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden ASTRA

Schallschutzmassnahmen am Gebäude Objekt: Lindenstrasse 2, Cham

Akustisches Projekt Datum: 25.1.2007 Sachbearbeiter: jsag/fst Seite 3

Form.  3.1/3

Aufnahme Schallschutzmassnahmen  

Lage Fassade
Raum Fenster 3
Nutzung

Lärmbelastung Lr T/N dBA
S-Krit-Ü T/N dBA
Pflichtmassn. (Lr>Fw)

Masse Fenster Breite/Höhe (LM) cm

Fläche m2

Lüftungsmögl. geg. aussen
Ist-Zustand Skizze, Ansicht von Innen,

besondere Merkmale

Glas Typ / Jahr   
Glas 1/L/2/L/3 mm
R'w+C dB

Rahmen Mat. HM HM HM HM HM
Stärke mm
Dichtung Anzahl
Zustand gut gut gut gut gut

Anschlagart
d R'w+C dB

Fenster R'w+C vorh.  dB
Rollladen- Art FL FL FL FL FL

kasten Typ
Zustand
Dimens. Breite cm

Abw. cm
Fläche m2

R'w+C vorh. dB
Ist R'w+C vorh. dB

Anforderung KGF dB
R'w+C+KGF erford. dB

Beurteilung Ist-Zust. sanieren
Massnahmen Fenster Fenster Totalersatz

Dichtung
anderes
R'w+C gesch.  dB

Rollladen- Sanierung
kasten R'w+C gesch.  dB
Lüfter
Massn. R'w+C+KGF gesch.  dB

Verbes- Wirkung dB  
serung wahrnehmbar
Pflicht-SSF mit tech. Anford. erfüllt
Rückerstattungs- Rg. vorhanden
antrag
Bemerkungen Einbaujahr Einbaujahr Einbaujahr Einbaujahr Einbaujahr 

vorhandene vorhandene vorhandene vorhandene vorhandene 
Fenster = 1995 Fenster = 1995 Fenster = 1995 Fenster = 1995 Fenster = 1995

Legende: In jedem Fall auszufüllende Felder

3.3
Wohnen

3 3.1 3 3.2
Schlafen Schlafen Wohnen Wohnen

1 1.1 2 2.1
Strasse Strasse Strasse Strasse Strasse

ja ja ja ja ja
184 126 184 126 124 126 80 206 121 127

2.32                         2.32                   1.56                   1.65                   1.54                   

nein nein

4/ 16 / 8 4/ 16 / 8 4/ 16 /8 4/ 16 / 8 4/ 16 / 8
IV IV IV IV IV

80 80 80 80 80
1 1 1 1 1

35 35 35 35 35

   
 
 
 

 
 
 
 

35
0

 
 
 

 
 
 
 

nein

 
 
 

0
35

0
35

0

nein

35
0
35

nein

Belassen

nein nein
nein nein

  

nein nein
BelassenBelassen Belassen Belassen

 

    

 

   

ja jaja ja ja
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Vollzug Lärmschutz an Nationalstrassen
Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden

Schallschutzmassnahmen am Gebäude
Akustisches Projekt

Aufnahme Schallschutzmassnahmen 

Lage Fassade
Raum Fenster
Nutzung

Lärmbelastung Lr T/N dBA
S-Krit-Ü T/N dBA
Pflichtmassn. (Lr>Fw)

Masse Fenster Breite/Höhe (LM) cm

Fläche m2

Lüftungsmögl. geg. aussen
Ist-Zustand Skizze, Ansicht von Innen,

besondere Merkmale

Glas Typ / Jahr   
Glas 1/L/2/L/3 mm
R'w+C dB

Rahmen Mat.
Stärke mm
Dichtung Anzahl
Zustand
Anschlagart
d R'w+C dB

Fenster R'w+C vorh.  dB
Rollladen- Art
kasten Typ

Zustand
Dimens. Breite cm

Abw. cm
Fläche m2

R'w+C vorh. dB
Ist R'w+C vorh. dB

Anforderung KGF dB
R'w+C+KGF erford. dB

Beurteilung Ist-Zust. sanieren
Massnahmen Fenster Fenster Totalersatz

Dichtung
anderes
R'w+C gesch.  dB

Rollladen- Sanierung
kasten R'w+C gesch.  dB
Lüfter
Massn. R'w+C+KGF gesch.  dB

Verbes- Wirkung dB
serung wahrnehmbar
Pflicht-SSF mit tech. Anford. erfüllt
Rückerstattungs- Rg. vorhanden
antrag
Bemerkungen

Legende: In jedem Fall auszufüllende Felder

Bundesamt für Strassen
ASTRA

Objekt: Lindenstrasse 2, Cham

Form.  3.2/3

HM HM HM HM HM

gut gut gut gut gut

FL FL FL FL FL

Einbaujahr Einbaujahr Einbaujahr Einbaujahr Einbaujahr 
vorhandene vorhandene vorhandene vorhandene vorhandene 
Fenster = 1995 Fenster = 1995 Fenster = 1995 Fenster = 1995 Fenster = 1995

 

ja

Belassen

 

35
0
35

nein
nein

 
 
 
 

4/ 16 / 8

80
1

80 206

1.65                   

IV

Strasse
7 7.2
Wohnen

ja

ja

 

nein
Belassen

 

 
35
0
35

nein

 
 
 

IV
4/ 16 / 8

80
1

124 126

1.56                   

Strasse
7 7.1
Wohnen

ja

 

ja

Belassen

 

35
0
35

nein
nein

 
 
 
 

4/ 16 / 8

80
1

184 126

2.32                   

nein

IV

Strasse
6 6.1
Schlafen

ja

ja

 

nein
Belassen

 

 
35
0
35

nein

 
 
 

IV
4/ 16 / 8

80
1

184 126

2.32                   

nein

Strasse
5 5.1
Schlafen

ja

 

ja

Belassen

 

35
0
35

nein
nein

 
 
 
 

4/ 16 / 8

80
1

184 126

2.32                   

nein

IV

Strasse
4 4.1
Wohnen

ja
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Vollzug Lärmschutz an Nationalstrassen
Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden

Schallschutzmassnahmen am Gebäude
Akustisches Projekt

Aufnahme Schallschutzmassnahmen 

Lage Fassade
Raum Fenster
Nutzung

Lärmbelastung Lr T/N dBA
S-Krit-Ü T/N dBA
Pflichtmassn. (Lr>Fw)

Masse Fenster Breite/Höhe (LM) cm

Fläche m2

Lüftungsmögl. geg. aussen
Ist-Zustand Skizze, Ansicht von Innen,

besondere Merkmale

Glas Typ / Jahr   
Glas 1/L/2/L/3 mm
R'w+C dB

Rahmen Mat.
Stärke mm
Dichtung Anzahl
Zustand
Anschlagart
d R'w+C dB

Fenster R'w+C vorh.  dB
Rollladen- Art
kasten Typ

Zustand
Dimens. Breite cm

Abw. cm
Fläche m2

R'w+C vorh. dB
Ist R'w+C vorh. dB

Anforderung KGF dB
R'w+C+KGF erford. dB

Beurteilung Ist-Zust. sanieren
Massnahmen Fenster Fenster Totalersatz

Dichtung
anderes
R'w+C gesch.  dB

Rollladen- Sanierung
kasten R'w+C gesch.  dB
Lüfter
Massn. R'w+C+KGF gesch.  dB

Verbes- Wirkung dB
serung wahrnehmbar
Pflicht-SSF mit tech. Anford. erfüllt
Rückerstattungs- Rg. vorhanden
antrag
Bemerkungen

Legende: In jedem Fall auszufüllende Felder

Bundesamt für Strassen
ASTRA

Objekt: Lindenstrasse 2, Cham

Form.  3.3/3

9 10

HM HM HM HM HM

gut gut gut gut gut

FL FL FL FL FL

Einbaujahr Einbaujahr Einbaujahr Einbaujahr Einbaujahr 
vorhandene vorhandene vorhandene vorhandene vorhandene 
Fenster = 1995 Fenster = 1995 Fenster = 1995 Fenster = 1995 Fenster = 1995

ja

35
nein
nein

Belassen

 
 
 
 

35
0

80
1

1.54                   

nein

IV
4/ 16 / 8

Strasse

ja

Strasse

ja
121 127

9.1 10.1

ja

Schlafen

nein
Belassen

 
35
0
35

nein

 
 
 

IV
4/ 16 / 8

80
1

121 127

1.54                   

nein

Belassen

Schlafen

 

ja

 

35
0
35

nein
nein

 
 
 
 

4/ 16 / 8

80
1

184 126

2.32                   

nein

IV

Strasse
8 8.1
Schlafen

ja

ja

 

nein
Belassen

 

 
35
0
35

nein

 
 
 

IV
4/ 16 / 8

80
1

121 127

1.54                   

Strasse
7 7.3
Wohnen

ja

Strasse
11 11.1

Wohnen

ja
121 205

2.48                   

IV
4/ 16 / 8

80
1

 
 
 
 

35
0
35

nein
nein

Belassen

 

 

ja
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Vollzug Lärmschutz an Nationalstrassen Bundesamt für Strassen
Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden ASTRA

Schallschutzmassnahmen am Gebäude Objekt: Brunnmattweg 2 Cham

Akustisches Projekt Datum: 25.1.2007 Sachbearbeiter: jsag/fst Seite 1/   

Form. 1/3

Objektbeschrieb

Liegenschaft Adresse: Brunnmattweg 2
PLZ / Ort: 6330 Cham
Parzelle: 2103 Objekt-Nr.: 2  Zone:LW  ES: III

prov/def.:  

Eigentümer Name: Klaus-Joachim Pietsch Tel. P:  
Adresse: Brunnmattweg 2 Tel. G:
PLZ / Ort: 6330 Cham

Kontaktperson Name: Tel. P:  
Adresse:  Tel. G:
PLZ / Ort:  

 

Bewohner Name:  Tel.:   
Name:  Tel.:  
Name:  Tel.:  
Name:  Tel.:  
Name:  Tel.:  

Gebäudeart Nutzung: Wohnen  

Bauart:  
 

Einheiten: 1  

Verfahren Fensterersatz PGV-Verf. x Auflagen:  
Rückerstattung Pflicht-SSFRückerstattung Pflicht-SSF

Abgrenzung Fassade A: Süd  
Fassade B:
Fassade C:
Fassade D:

Erleichterungen Gewährte Erl.: Im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens (PGV)
Verfahren: PGV, 6.1.2009

Situation

Bemerkungen - Gebäudeaufnahmen 2007 durch Jauslin + Stebler Ingenieure AG (jsag)
- Schallschutzfenster-Projekt und Ausführung 2010/2011 durch Prona AG 
  auf der Basis der Gebäudeaufnahmen von jsag und gemäss den Grundsätzen der 
  Richtlinie Lärmschutz an NS, Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden 
  (offizierller Richlinien-Entwurf, Stand 8.9.10 - ist Arbeitsgrundlage, bis def. Version Richtlinie genehmigt ist)

Vollzugsordner, Register 5 Version Nov. 2010
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Vollzug Lärmschutz an Nationalstrassen Bundesamt für Strassen
Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden ASTRA

Schallschutzmassnahmen am Gebäude Objekt: Brunnmattweg 2

Akustisches Projekt Datum: 25.1.2007 Sachbearbeiter: jsag/fst Seite 2

Foto und Fensterbezeichnung Form. 2/3

Vollzugsordner, Register 5 November 2010

Immissionsgrenzwert nach Sanierung nicht überschritten

Immissionsgrenzwert nach Sanierung überschritten

Alarmwert nach Sanierung überschritten

Lärmbelastung Lärmquelle:  

Lage
Stock / Fassade t n t n
EG Südfassade 60 53 60 50 -- 3 70 65 -- --
1.OG Südfassade 63 55 60 50 3 5 70 65 -- --

Fensterwert, Fw, bei dessen Überschreitung, die SSF-Pflicht ausgelöst wird: IGW x AW

t n t n t n
Lr in dBA IGW IGW-Ü AW AW-Ü

Vollzugsordner, Register 5 November 2010
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Vollzug Lärmschutz an Nationalstrassen Bundesamt für Strassen
Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden Obj.: ASTRA

Schallschutzmassnahmen am Gebäude Objekt: Brunnmattweg 2, Cham

Akustisches Projekt Datum: 25.1.2007 Sachbearbeiter: jsag/fst Seite 3

Form.  3.1/3

Aufnahme Schallschutzmassnahmen  

Lage Fassade
Raum Fenster 2 2.1
Nutzung

Lärmbelastung Lr T/N dBA
S-Krit-Ü T/N dBA
Pflichtmassn. (Lr>Fw)

Masse Fenster Breite/Höhe (LM) cm

Fläche m2

Lüftungsmögl. geg. aussen
Ist-Zustand Skizze, Ansicht von Innen,

besondere Merkmale

Glas Typ / Jahr   
Glas 1/L/2/L/3 mm
R'w+C dB

Rahmen Mat. H H H H H
Stärke mm
Dichtung Anzahl
Zustand   mittel   mittel   mittel   mittel   mittel

Anschlagart
d R'w+C dB

Fenster R'w+C vorh.  dB
Rollladen- Art Raff. Raff. Raff. Raff. Raff.

kasten Typ aussen aussen aussen aussen aussen

Zustand   mittel   mittel   mittel   mittel   mittel

Dimens. Breite cm 161165

    

118 149 120

1 1 1 1 1
86 86 86 86 86

IV IV IV IV

ja ja

4/12/4 4/12/4 4/12/4 4/12/4 4/12/4
IV

ja ja ja

118

2.43                 3.43                 3.08                 2.04                 1.42                 

118 206 165 208 149 207 161 127 120

Strasse

ja ja ja ja ja

1 1.2
Strasse Strasse Strasse Strasse

1 1.4
Wohnen Wohnen Wohnen Wohnen

1 1.1 1 1.3
Schlafen

Festver-

Dimens. Breite cm
Abw. cm
Fläche m2

R'w+C vorh. dB
Ist R'w+C vorh. dB

Anforderung KGF dB
R'w+C+KGF erford. dB

Beurteilung Ist-Zust. sanieren
Massnahmen Fenster Fenster Totalersatz

Dichtung
anderes
R'w+C gesch.  dB

Rollladen- Sanierung
kasten R'w+C gesch.  dB
Lüfter
Massn. R'w+C+KGF gesch.  dB

Verbes- Wirkung dB  
serung wahrnehmbar
Pflicht-SSF mit tech. Anford. erfüllt
Rückerstattungs- Rg. vorhanden
antrag
Bemerkungen Sanierung Sanierung Sanierung Sanierung Sanierung

Rolladen- Rolladen- Rolladen- Rolladen- Rolladen-
kasten kasten kasten kasten kasten

Legende: In jedem Fall auszufüllende Felder

ja
nein

ja
nein

ja
nein

ja
nein

ja
nein

   

    

    

ja
ja

ja ja ja ja

35
0
35

ja ja ja ja

 
 
 

0
35

0
35

0
35

0

 
 
 

161
 
 
 

 
 
 

165
 
 
 

118 149 120

30 30 30 30 30
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Vollzug Lärmschutz an Nationalstrassen
Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden

Schallschutzmassnahmen am Gebäude
Akustisches Projekt

Aufnahme Schallschutzmassnahmen 

Lage Fassade
Raum Fenster
Nutzung

Lärmbelastung Lr T/N dBA
S-Krit-Ü T/N dBA
Pflichtmassn. (Lr>Fw)

Masse Fenster Breite/Höhe (LM) cm

Fläche m2

Lüftungsmögl. geg. aussen
Ist-Zustand Skizze, Ansicht von Innen,

besondere Merkmale

Glas Typ / Jahr   
Glas 1/L/2/L/3 mm
R'w+C dB

Rahmen Mat.
Stärke mm
Dichtung Anzahl
Zustand
Anschlagart
d R'w+C dB

Fenster R'w+C vorh.  dB
Rollladen- Art
kasten Typ

Zustand
Dimens. Breite cm

Bundesamt für Strassen
ASTRA

Brunnmattweg 2, Cham

Form.  3.2/3

H H

  mittel   mittel

Raff. Raff.

aussen aussen

  mittel   mittel

Strasse
2 2.2
Schlafen

ja
70 196

1.37                 

ja

IV
4/12/4

86
1

 

70

Strasse
3 3.1
Schlafen

ja
119 195

2.32                 

ja

IV
4/12/4

86
1

 

119Dimens. Breite cm
Abw. cm
Fläche m2

R'w+C vorh. dB
Ist R'w+C vorh. dB

Anforderung KGF dB
R'w+C+KGF erford. dB

Beurteilung Ist-Zust. sanieren
Massnahmen Fenster Fenster Totalersatz

Dichtung
anderes
R'w+C gesch.  dB

Rollladen- Sanierung
kasten R'w+C gesch.  dB
Lüfter
Massn. R'w+C+KGF gesch.  dB

Verbes- Wirkung dB
serung wahrnehmbar
Pflicht-SSF mit tech. Anford. erfüllt
Rückerstattungs- Rg. vorhanden
antrag
Bemerkungen

Legende: In jedem Fall auszufüllende Felder

Sanierung Sanierung
Rolladen- Rolladen-

kasten kasten

70
 
 
 

30
0
35

ja
ja

 

 

 
ja

nein

119
 
 

 

 
30
0
35

ja

 

 
ja

nein

ja
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Vollzug Lärmschutz an Nationalstrassen Bundesamt für Strassen
Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden ASTRA

Schallschutzmassnahmen am Gebäude Objekt: Brunnmattweg 4, Cham

Akustisches Projekt Datum: 25.1.2007 Sachbearbeiter: jsag/fst Seite 1/   

Form. 1/3

Objektbeschrieb

Liegenschaft Adresse: Brunnmattweg 4
PLZ / Ort: 6330 Cham
Parzelle: 2102 Objekt-Nr.:  Zone:W2  ES: II

prov/def.:  

Eigentümer Name: Josef Huber Tel. P:  
Adresse: Brunnmattweg 4 Tel. G:
PLZ / Ort: 6330 Cham

Kontaktperson Name: Tel. P:  
Adresse:  Tel. G:
PLZ / Ort:  

 

Bewohner Name:  Tel.:   
Name:  Tel.:  
Name:  Tel.:  
Name:  Tel.:  
Name:  Tel.:  

Gebäudeart Nutzung: Wohnen  

Bauart:  
 

Einheiten: 1  

Verfahren Fensterersatz PGV-Verf. x Auflagen:  
Rückerstattung Pflicht-SSFRückerstattung Pflicht-SSF

Abgrenzung Fassade A: Süd  
Fassade B:
Fassade C:
Fassade D:

Erleichterungen Gewährte Erl.: Im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens (PGV)
Verfahren: PGV, 6.1.2009

Situation

Bemerkungen - Gebäudeaufnahmen 2007 durch Jauslin + Stebler Ingenieure AG (jsag)
- Schallschutzfenster-Projekt und Ausführung 2010/2011 durch Prona AG 
  auf der Basis der Gebäudeaufnahmen von jsag und gemäss den Grundsätzen der 
  Richtlinie Lärmschutz an NS, Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden 
  (offizierller Richlinien-Entwurf, Stand 8.9.10 - ist Arbeitsgrundlage, bis def. Version Richtlinie genehmigt ist)

Vollzugsordner, Register 5 Version Nov. 2010
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Vollzug Lärmschutz an Nationalstrassen Bundesamt für Strassen
Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden ASTRA

Schallschutzmassnahmen am Gebäude Objekt: Brunnmattweg 4, Cham

Akustisches Projekt Datum: 25.1.2007 Sachbearbeiter: jsag/fst Seite 2

Foto und Fensterbezeichnung Form. 2/3

Vollzugsordner, Register 5 November 2010

Immissionsgrenzwert nach Sanierung nicht überschritten

Immissionsgrenzwert nach Sanierung überschritten

Alarmwert nach Sanierung überschritten

Lärmbelastung Lärmquelle:  

Lage
Stock / Fassade t n t n
EG Südfassade 60 52 60 50 -- 2 70 65 -- --
1.OG Südfassade 62 54 60 50 2 4 70 65 -- --

Fensterwert, Fw, bei dessen Überschreitung, die SSF-Pflicht ausgelöst wird:
IGW x AW

t n t n t n
Lr in dBA IGW IGW-Ü AW AW-Ü

IGW x AW

Vollzugsordner, Register 5 November 2010
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Vollzug Lärmschutz an Nationalstrassen Bundesamt für Strassen
Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden ASTRA

Schallschutzmassnahmen am Gebäude Objekt: Brunnmattweg 4, Cham

Akustisches Projekt Datum: 25.1.2007 Sachbearbeiter: jsag/fst Seite 3

Form.  3/3

Aufnahme Schallschutzmassnahmen  

Lage Fassade
Raum Fenster 3
Nutzung

Lärmbelastung Lr T/N dBA
S-Krit-Ü T/N dBA
Pflichtmassn. (Lr>Fw)

Masse Fenster Breite/Höhe (LM) cm

Fläche m2

Lüftungsmögl. geg. aussen
Ist-Zustand Skizze, Ansicht von Innen,

besondere Merkmale

Glas Typ / Jahr   
Glas 1/L/2/L/3 mm
R'w+C dB

Rahmen Mat. H H H H H H
Stärke mm
Dichtung Anzahl
Zustand schlecht gut mittel mittel mittel

Anschlagart
d R'w+C dB

Fenster R'w+C vorh.  dB
Rollladen- Art Rafflamellen Rafflamellen Rafflamellen Rafflamellen Rafflamellen Rafflamellen

kasten Typ aussen aussen aussen aussen aussen aussen

Zustand
Dimens. Breite cm

Abw. cm
Fläche m2

R'w+C vorh. dB
Ist R'w+C vorh. dB

0

 
 
 

0 0 0 0

 
 
 

119
 
 
 

 
 
 

69
 
 
 

160 165 70

30 30 30 30 30

1 1 1 1 1
68 68 68 68 68

IV IV IV IV

nein nein

4 / 12 / 4 4 / 12 / 4 4 / 12 / 4 4 / 12 / 4 4 / 12 / 4
IV

195

2.03                      1.38                 3.43                 2.32                 1.37                 

160 127 69 200 165 208 119 195 70

Strasse

ja ja ja ja ja

1 1.2
Strasse Strasse Strasse Strasse

2 2.1
Wohnen Wohnen Wohnen Schlafen

1 1.1 1 1.3
Strasse

3 3.2
Schlafen

ja
122 116

1.42                 

nein

IV
4 / 12 / 4

68

122
 
 
 

30
0

3.1
Schlafen

Festver-

glasung

Anforderung KGF dB
R'w+C+KGF erford. dB

Beurteilung Ist-Zust. sanieren
Massnahmen Fenster Fenster Totalersatz

Dichtung
anderes
R'w+C gesch.  dB

Rollladen- Sanierung
kasten R'w+C gesch.  dB
Lüfter
Massn. R'w+C+KGF gesch.  dB

Verbes- Wirkung dB
serung wahrnehmbar
Pflicht-SSF mit tech. Anford. erfüllt
Rückerstattungs- Rg. vorhanden
antrag
Bemerkungen Holz lackiert Holz lackiert Holz lackiert Holz lackiert Holz lackiert Holz lackiert

innen und innen und innen und innen und innen und innen und
aussen aussen aussen aussen aussen aussen

Sanierung Sanierung Sanierung Sanierung Sanierung Sanierung
Rolladen- Rolladen- Rolladen- Rolladen- Rolladen- Rolladen-

kasten kasten kasten kasten kasten kasten

Legende: In jedem Fall auszufüllende Felder

ja
nein

ja
nein

ja
nein

ja
nein

ja
nein

   

    

    

ja
ja

ja ja ja ja

35
0

35
ja ja ja ja

0
35

0
35

0
35

0 0
35

ja
ja

nein

 

 
ja
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Vollzug Lärmschutz an Nationalstrassen Bundesamt für Strassen
Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden ASTRA

Schallschutzmassnahmen am Gebäude Objekt: Brunnmattweg 6, Cham

Akustisches Projekt Datum: 25.1.2007 Sachbearbeiter: jsag/fst Seite 1/   

Form. 1/3

Objektbeschrieb

Liegenschaft Adresse: Brunnmattweg 6
PLZ / Ort: 6330 Cham
Parzelle: 2234 Objekt-Nr.:  Zone:w2  ES: II

prov/def.:  

Eigentümer Name: Claudia und Martin Braun-Aregger Tel. P:  
Adresse: Brunnmattweg 6 Tel. G:
PLZ / Ort: 6330 Cham

Kontaktperson Name: Tel. P:  
Adresse:  Tel. G:
PLZ / Ort:  

 

Bewohner Name:  Tel.:   
Name:  Tel.:  
Name:  Tel.:  
Name:  Tel.:  
Name:  Tel.:  

Gebäudeart Nutzung: Wohnen  

Bauart:  
 

Einheiten: 1  

Verfahren Fensterersatz PGV-Verf. x Auflagen:  
Rückerstattung Pflicht-SSFRückerstattung Pflicht-SSF

Abgrenzung Fassade A: Süd  
Fassade B:
Fassade C:
Fassade D:

Erleichterungen Gewährte Erl.: Im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens (PGV)
Verfahren: PGV, 6.1.2009

Situation

Bemerkungen - Gebäudeaufnahmen 2007 durch Jauslin + Stebler Ingenieure AG (jsag)
- Schallschutzfenster-Projekt und Ausführung 2010/2011 durch Prona AG 
  auf der Basis der Gebäudeaufnahmen von jsag und gemäss den Grundsätzen der 
  Richtlinie Lärmschutz an NS, Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden 
  (offizierller Richlinien-Entwurf, Stand 8.9.10 - ist Arbeitsgrundlage, bis def. Version Richtlinie genehmigt ist)

Vollzugsordner, Register 5 Version Nov. 2010
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Vollzug Lärmschutz an Nationalstrassen Bundesamt für Strassen
Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden ASTRA

Schallschutzmassnahmen am Gebäude Objekt: Brunnmattweg 6, Cham

Akustisches Projekt Datum: 25.1.2007 Sachbearbeiter: jsag/fst Seite 2

Foto und Fensterbezeichnung Form. 2/3

Fenster 1.4: Dieses zurückversetzte Fenster weist keine Immissionsgrenzwert-Überschreitung auf
und muss daher vom Strasseneigentümer weder saniert noch ersetzt werden. 

Vollzugsordner, Register 5 November 2010

Immissionsgrenzwert nach Sanierung nicht überschritten

Immissionsgrenzwert nach Sanierung überschritten

Alarmwert nach Sanierung überschritten

Lärmbelastung Lärmquelle:  

Lage
Stock / Fassade t n t n
EG Südfassade 59 52 60 50 -- 2 70 65 -- --
1.OG Südfassade 62 54 60 50 2 4 70 65 -- --

Fensterwert, Fw, bei dessen Überschreitung, die SSF-Pflicht ausgelöst wird: IGW x AW

t n
Lr in dBA IGW IGW-Ü AW AW-Ü

t n t n

Vollzugsordner, Register 5 November 2010
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Vollzug Lärmschutz an Nationalstrassen Bundesamt für Strassen
Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden ASTRA

Schallschutzmassnahmen am Gebäude Objekt: Brunnmattweg 6, Cham

Akustisches Projekt Datum: 25.1.2007 Sachbearbeiter: jsag/fst

Aufnahme Schallschutzmassnahmen  

Lage Fassade
Raum Fenster 2 2.1
Nutzung

Lärmbelastung Lr T/N dBA
S-Krit-Ü T/N dBA
Pflichtmassn. (Lr>Fw)

Masse Fenster Breite/Höhe (LM) cm

Fläche m2

Lüftungsmögl. geg. aussen
Ist-Zustand Skizze, Ansicht von Innen,

besondere Merkmale

Glas Typ / Jahr   IV
Glas 1/L/2/L/3 mm 4 / 12 / 4
R'w+C dB

Rahmen Mat. H H H H H H
Stärke mm
Dichtung Anzahl 0
Zustand   mittel   mittel   mittel   mittel   mittel mittel

Anschlagart
d R'w+C dB

Fenster R'w+C vorh.  dB
Rollladen- Art Raff. Raff. Raff. Raff. Raff. Rafflamellen

kasten Typ aussen aussen aussen aussen aussen aussen

Zustand
Dimens. Breite cm 119

Abw. cm  
Fläche m2  

R'w+C vorh. dB  
Ist R'w+C vorh. dB

Anforderung K dB

Schlafen

 
 
 

30
0

68
1

165

IV
4 / 12 / 4

Strasse
1 1.3
Wohnen

ja
165 208

3.43                  

0 00 0 0

161 122
 
 
 

 
 
 

 

30

70
 
 
 

30 30 30

 

149
 

 
30

   

86 86 86 86 86
0 0 0 0

IV

nein nein

4 / 12 / 4 4 / 12 / 4 4 / 12 / 4 4 / 12 / 4
IV IV IV

70

nein

196
nein

195 120 118

2.04                  3.08                  2.32                  1.37                  1.42                  

1.2
Strasse

Wohnen Büro
1

127 149 207161 119

Strasse Strasse

ja ja ja

Strasse
1.1 1

ja ja

Strasse
3 3.1

Wohnen Schlafen
3 3.2

Festver-

Anforderung KGF dB
R'w+C+KGF erford. dB

Beurteilung Ist-Zust. sanieren ja
Massnahmen Fenster Fenster Totalersatz ja

Dichtung
anderes
R'w+C gesch.  dB

Rollladen- Sanierung
kasten R'w+C gesch.  dB
Lüfter
Massn. R'w+C+KGF gesch.  dB

Verbes- Wirkung dB  
serung wahrnehmbar ja
Pflicht-SSF mit tech. Anford. erfüllt nein
Rückerstattungs- Rg. vorhanden
antrag
Bemerkungen Sanierung Sanierung Sanierung Sanierung Sanierung Holz lackiert

Rolladen- Rolladen- Rolladen- Rolladen- Rolladen- innen und
kasten kasten kasten kasten kasten aussen

Fenster 1.3:
Festverglasung:118x206 cm, R'w+C=30dB 
Anforderung: R'w+C+KGF=35dB 
Sanierung zu Lasten Grundeigentümer: 
Fensterersatz und Sanierung Rollladenkasten.

Legende: In jedem Fall auszufüllende Felder

ja
nein

 

 

 

ja
ja

0
35

ja
neinnein

 
ja

 

nein

 
ja

nein
ja

 

   

   

 

ja ja ja
ja ja ja

0

ja

35
0
35

ja

0
35

0
35

0
35
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Eidgenössisches Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

 

1/2 

 

Bundesamt für Strassen ASTRA 
Nicole Schulz 
Brühlstrasse 3, 4800 Zofingen 
Tel. +41 62 745 75 45, Fax  
nicole.schulz@astra.admin.ch 
www.astra.admin.ch  

 
 

CH-4800 Zofingen , ASTRA  
X   Standortadresse: X Postadresse:  

6-Spur-Ausbau N4, Abschnitt Verzweigung Blegi – Verzweigung Rütihof 
Vereinbarung Schallschutzmassnahmen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Wir freuen uns, Ihnen hiermit die Vereinbarung inklusive Beilagen über die Ausrichtung von 
Kostenbeiträgen durch das Bundesamt für Strassen ASTRA für Schallschutzfenster an Ihrer 
Liegenschaft zustellen zu können. Die notwendigen Grundlagen und Richtlinien liegen nun 
vor und das Projekt kann in die Ausführungsphase gehen.  

In der beiliegenden Vereinbarung finden Sie eine Beschreibung der Massnahmen, des Ab-
laufs und der Bedingungen für die Kostenbeteiligung. Diese Vorgaben sind durch den Eigen-
tümer zwingend einzuhalten, um den Kostenbeitrag des ASTRA zu erhalten.  

Wir bitten Sie, die Vereinbarung sorgfältig durchzulesen und in zweifacher Ausführung zu 
unterzeichnen. Die beiden unterzeichneten Exemplare der Vereinbarung retournieren Sie 
bitte zusammen mit einem Einzahlungsschein von ihrer Post- bzw. Bankverbindung mit bei-
liegendem A4-Rückantwortcouvert ans ASTRA. 

 
Hans  Werder-Weibel

Moosmattstrasse 8
6331 Hünenberg

  
Unser Zeichen: I362-1459/Sni 
Sachbearbeiter/in: Nicole Schulz 
Zofingen, 15. Februar 2012 
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I362-1459 
 

2/2 

 
 

Die der Vereinbarung beiliegenden Dokumente Fenster-Aufnahme (Akustisches Projekt, 
AKP) sowie die Merkblätter „technische Anforderungen“ und „optimales Lüften“ verbleiben 
bei Ihnen.  
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Abteilung Strasseninfrastruktur                                           
Filiale Zofingen 
 
 
 
Nicole Schulz 
 
 
 
 
Beilagen:  
Vereinbarung inkl. Beilagen 
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Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Strassen ASTRA

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Strassen ASTRA

  
 
 

05-2-2_SSF-NS_Vereinbarung_120215.doc  Seite 1 von 4 

 
 
 
V E R E I N B A R U N G 
 
 
zwischen der  
 
 
Schweizerischen Eidgenossenschaft 
 
 
vertreten durch  
 
Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur, 
Filiale Zofingen, Brühlstrasse 3, 4800 Zofingen 
 
und 
 
Eigentümer der Liegenschaft Bösch 85, 6331 Hünenberg: 

Hans Werder-Weibel 
Moosmattstrasse 8, 6331 Hünenberg 
 
betreffend 
 
N4, 6-Streifen-Ausbau Rütihof-Blegi:  

Schallschutzmassnahmen am Gebäude 
 
 
 

1. Ausgangslage 

Im Zusammenhang mit den 6-Spur-Ausbau der N4, auf dem Abschnitt Rütihof – Blegi, ist 
das Bundesamt für Strassen ASTRA als Eigentümerin der Nationalstrasse N4 durch die 
Umweltschutzgesetzgebung verpflichtet, die Einhaltung der massgebenden Grenzwerte zu 
überprüfen und nötigenfalls Massnahmen zu treffen. 
 
Für den die oben genannte Liegenschaft betreffenden Streckenabschnitt wurde ein 
Lärmschutzprojekt ausgearbeitet und mit der Plangenehmigung vom 6. Januar 2009 
genehmigt. Im Rahmen der Plangenehmigungsverfügung wurden Erleichterungsanträge 
gewährt und die pflichtigen Schallschutzmassnahmen nach Art. 20 und 25 
Umweltschutzgesetz (USG) angeordnet.  
 
 

2. Schallschutzmassnahmen 

Folgende Massnahmen am Gebäude müssen bei oben genannter Liegenschaft erfolgen; 
diese wurden anlässlich der Besichtigung vor Ort am 25.1.2007 bestimmt.  
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Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Strassen ASTRA

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Strassen ASTRA
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• Fassade / Fenster über Immissionsgrenzwert (IGW): Pflichtmassnahmen  

Liegenschaft Fassade Etage  Fenster-
bezeichnung 

Anzahl 
Fenster 

Anzahl 
Lüfter 

Rollladen-
kasten san.  

Richtpreis 
in CHF * 

Bösch 85  West EG 1.3, 2.1 2    

 West 1. OG 3.3, 4.1, 5.1 3    

 Süd EG 2.2, 2.3, 2.4 3    

 Süd 1. OG 5.2, 5.3 2    

 Nord EG 1.1, 1.2 2    

 Nord 1. OG 3.1, 3.2 2    

Total Pflichtmassnahmen 14 0 0 18'100,- 

* Richtpreise Einbau neue SSF und Schalldämmlüfter sowie allfällige 
   Rollladenkastensanierung. Richtpreise inkl. MwSt. 

 
Die oben in der Tabelle aufgeführten Fenster werden durch den Eigentümer ersetzt. Der 
Hauseigentümer ist Bauherr. Das Vorgehen und die einzelnen Arbeitsschritte sowie 
Zuständigkeiten sind nachfolgend erläutert.  
 
Sämtliche Fenster und ausgeführten Massnahmen müssen die vom ASTRA vorgegebenen 
technischen Anforderungen erfüllen (Schalldämm-Mindestanforderungen im Regelfall: R'w 
+C ≥ 32 und R'w ≥ 35 dB). Detailliertere Angaben dazu sind dem Merkblatt Technische 
Anforderungen an Schallschutzmassnahmen an Gebäuden zu entnehmen (siehe Beilage).  
 

3. Festgelegter Ablauf 

a. Vereinbarung unterzeichnen 

Der Eigentümer unterzeichnet die vorliegende Vereinbarung in zweifacher Ausführung 
und retourniert die beiden Exemplare zusammen mit einem Einzahlungsschein von 
seiner Post- bzw. Bankverbindung mit beiliegendem, voradressiertem 
Rückantwortcouvert ans ASTRA. Falls der Eigentümer keinen Einzahlungsschein 
besitzt, sind die Kontoinformationen auf Seite 4 der Vereinbarung auszufüllen.  

b. Schallschutzfenster einbauen 

Nach Einholung von drei Offerten lässt der Eigentümer als Bauherr die 
Schallschutzfenster einbauen. Wichtig ist, dass dabei die technischen Anforderungen 
der eingebauten Schallschutzfenster die Vorgaben des ASTRA erfüllen. Diese sind im 
beigelegten technischen Merkblatt definiert. Die Eigentümer können das Merkblatt dem 
Fensterbauer bei der Einholung der Offerte beilegen, damit dieser bereits in seinem 
Angebot die Anforderungen berücksichtigt.  
Der Kostenbeitrag des ASTRA wird maximal in Höhe des oben angegebenen 
Richtpreises zurückerstattet.  

c. Rechnung einschicken 

Der Eigentümer schickt die Rechnung (Original) des Fensterbauers mit beiliegendem, 
voradressiertem Rückantwortcouvert ans ASTRA. 
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Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Strassen ASTRA

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Strassen ASTRA
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d. Abnahmeprotokoll erstellen 

Das ASTRA prüft die Rechnung und beauftragt die Projektverfasser (vom ASTRA 
beauftragtes Büro) ein Abnahmeprotokoll der eingebauten Schallschutzfenster zu 
erstellen. Der Projektverfasser kontaktiert den Eigentümer für einen 
Besichtigungstermin. Im Abnahmeprotokoll setzt der Vertreter des ASTRA 
(Projektverfasser) den definitiv zu zahlenden Kostenbeitrag des ASTRA fest. Das 
Protokoll wird von Unternehmer (Fensterbauer), Eigentümer und Projektverfasser 
unterzeichnet. Der Projektverfasser retourniert das Abnahmeprotokoll innerhalb von 10 
Arbeitstagen ans ASTRA. 

e. Auszahlung freigeben 

Nach Erhalt des Abnahmeprotokolls gibt das ASTRA die Auszahlung des im 
Abnahmeprotokoll festgesetzten Betrags frei. Die Zahlung erfolgt innerhalb von 45 
Tagen ab Eingang des unterschriebenen Abnahmeprotokolls beim ASTRA. 

 

4. Bedingungen für die Auszahlung 

Die Auszahlung der Kostenbeiträge wird nur dann freigegeben, wenn dem ASTRA folgende 
Unterlagen vorliegen: 
• Vollständige Kontoangaben des Begünstigten. Der Kontoinhaber muss zwingend mit 

dem in der Vereinbarung genannten Begünstigten übereinstimmen. 
• Originalrechnung vom Fensterbauer. 
• Von Bauleitung und Eigentümer unterzeichnetes Abnahmeprotokoll. 
Die Auszahlung erfolgt einmalig für den gesamten Kostenbeitrag (keine Teilzahlungen). 
 
Der Fensterersatz und die Abrechnung müssen bis spätestens 30. November 2012 
abgeschlossen sein.  
 
Der Eigentümer hat Anrecht auf ein bezüglich Material, Gestaltung (z.B. Sprossenteilung) 
und technischer Ausrüstung (z.B. Öffnungsart) dem bestehenden Zustand ähnliches Fenster. 
Mehrpreise z.B. für Holz-Metallfenster (bei best. Holzfenstern), bessere Verglasungen 
(Giessharz bei Anforderungen R'w < 37 dB) sowie zusätzliche technische Ausrüstungen sind 
in Offerte und Rechnung auszuweisen und vom Eigentümer selbst zu bezahlen. 
 
Die Kosten für den Unterhalt, den Betrieb und die spätere Erneuerung der 
Schallschutzmassnahmen gehen zu Lasten des Liegenschaftseigentümers.  
 
Der Gebäudeeigentümer verpflichtet sich (bei Pflichtmassnahmen), alle Rechte und 
Pflichten, die sich aus dieser Vereinbarung ergeben, auf allfällige Rechtsnachfolger zu 
übertragen mit der Verpflichtung um Weiterübertragung (z.B. bei Handänderung der 
Liegenschaft). Mit der Realisierung der vorerwähnten Schallschutzmassnahmen auf Kosten 
des Strasseneigentümers werden die zurzeit geltenden Vorschriften der 
Lärmschutzgesetzgebung erfüllt.  
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Kontoinhaber        

Post / Bank und Clearing-Nr.        

Konto Nr.       

IBAN Nr.       

 

 
Mit nachfolgender Unterschrift bestätigt der Eigentümer sein Einverständnis mit denen vom 
Bundesamt für Strassen geplanten Massnahmen. 
 
 
 
Beilagen:    
• Fenster-Aufnahme (Dokumentation Akustisches Projekt, AKP) 
• Eigentümer-Merkblatt „technische Anforderungen“ 
• Eigentümer-Merkblatt „optimales Lüften“ 
• Antwortcouvert für die Rücksendung der unterzeichneten Vereinbarung 
• Antwortcouvert für die Einsendung der Rechnung  
 
 
 
 
Ort, Datum : 
 
 
................................................................... 
 
 
Unterschrift : 
 
 
 
................................................................... 
(Eigentümer) 

Ort, Datum:  
 
 
Zofingen,.................................................  
 
 
Unterschrift : 
 
 
 
................................................................... 
(ASTRA) 

     120



 
 

Eidgenössisches Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

 

1/2 

 

Bundesamt für Strassen ASTRA 
Nicole Schulz 
Brühlstrasse 3, 4800 Zofingen 
Tel. +41 62 745 75 45, Fax  
nicole.schulz@astra.admin.ch 
www.astra.admin.ch  

 
 

CH-4800 Zofingen , ASTRA  
X   Standortadresse: X Postadresse:  

6-Spur-Ausbau N4, Abschnitt Verzweigung Blegi – Verzweigung Rütihof 
Vereinbarung Schallschutzmassnahmen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Wir freuen uns, Ihnen hiermit die Vereinbarung inklusive Beilagen über die Ausrichtung von 
Kostenbeiträgen durch das Bundesamt für Strassen ASTRA für Schallschutzfenster an Ihrer 
Liegenschaft zustellen zu können. Die notwendigen Grundlagen und Richtlinien liegen nun 
vor und das Projekt kann in die Ausführungsphase gehen.  

In der beiliegenden Vereinbarung finden Sie eine Beschreibung der Massnahmen, des Ab-
laufs und der Bedingungen für die Kostenbeteiligung. Diese Vorgaben sind durch den Eigen-
tümer zwingend einzuhalten, um den Kostenbeitrag des ASTRA zu erhalten.  

Wir bitten Sie, die Vereinbarung sorgfältig durchzulesen und in zweifacher Ausführung zu 
unterzeichnen. Die beiden unterzeichneten Exemplare der Vereinbarung retournieren Sie 
bitte zusammen mit einem Einzahlungsschein von ihrer Post- bzw. Bankverbindung mit bei-
liegendem A4-Rückantwortcouvert ans ASTRA. 

 
Othmar Hausheer

Fildernweg 1
6330 Cham

  
Unser Zeichen: I362-1459/Sni 
Sachbearbeiter/in: Nicole Schulz 
Zofingen, 15. Februar 2012 
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Die der Vereinbarung beiliegenden Dokumente Fenster-Aufnahme (Akustisches Projekt, 
AKP) sowie die Merkblätter „technische Anforderungen“ und „optimales Lüften“ verbleiben 
bei Ihnen.  
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Abteilung Strasseninfrastruktur                                           
Filiale Zofingen 
 
 
 
Nicole Schulz 
 
 
 
 
Beilagen:  
Vereinbarung inkl. Beilagen 
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V E R E I N B A R U N G 
 
 
zwischen der  
 
 
Schweizerischen Eidgenossenschaft 
 
 
vertreten durch  
 
Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur, 
Filiale Zofingen, Brühlstrasse 3, 4800 Zofingen 
 
und 
 
Eigentümer der Liegenschaft Fildernweg 1, 6330 Cham: 

Othmar Hausheer 
Fildernweg 1, 6330 Cham 
 
betreffend 
 
N4, 6-Streifen-Ausbau Rütihof-Blegi:  

Schallschutzmassnahmen am Gebäude 
 
 
 

1. Ausgangslage 

Im Zusammenhang mit den 6-Spur-Ausbau der N4, auf dem Abschnitt Rütihof – Blegi, ist 
das Bundesamt für Strassen ASTRA als Eigentümerin der Nationalstrasse N4 durch die 
Umweltschutzgesetzgebung verpflichtet, die Einhaltung der massgebenden Grenzwerte zu 
überprüfen und nötigenfalls Massnahmen zu treffen. 
 
Für den die oben genannte Liegenschaft betreffenden Streckenabschnitt wurde ein 
Lärmschutzprojekt ausgearbeitet und mit der Plangenehmigung vom 6. Januar 2009 
genehmigt. Im Rahmen der Plangenehmigungsverfügung wurden Erleichterungsanträge 
gewährt und die pflichtigen Schallschutzmassnahmen nach Art. 20 und 25 
Umweltschutzgesetz (USG) angeordnet.  
 
 

2. Schallschutzmassnahmen 

Folgende Massnahmen am Gebäude müssen bei oben genannter Liegenschaft erfolgen; 
diese wurden anlässlich der Besichtigung vor Ort am 25.1.2007 bestimmt.  
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• Fassade / Fenster über Immissionsgrenzwert (IGW): Pflichtmassnahmen  

Liegenschaft Fassade Etage  Fenster-
bezeichnung 

Anzahl 
Fenster 

Anzahl 
Lüfter 

Rollladen-
kasten san.  

Richtpreis 
in CHF * 

Fildernweg 1  Süd EG 1.2, 1.3, 1.4, 
2.1, 2.2 

5    

 Süd 1. OG 3.1, 3.2, 4.1, 
4.2, 5.1 

5    

 Süd 2. OG 6.1, 7.1 2    

 West EG 1.1 1    

Total Pflichtmassnahmen 13 0 0 15'400,- 

* Richtpreise Einbau neue SSF und Schalldämmlüfter sowie allfällige 
   Rollladenkastensanierung. Richtpreise inkl. MwSt. 

 
Die oben in der Tabelle aufgeführten Fenster werden durch den Eigentümer ersetzt. Der 
Hauseigentümer ist Bauherr. Das Vorgehen und die einzelnen Arbeitsschritte sowie 
Zuständigkeiten sind nachfolgend erläutert.  
 
Sämtliche Fenster und ausgeführten Massnahmen müssen die vom ASTRA vorgegebenen 
technischen Anforderungen erfüllen (Schalldämm-Mindestanforderungen im Regelfall: R'w 
+C ≥ 32 und R'w ≥ 35 dB). Detailliertere Angaben dazu sind dem Merkblatt Technische 
Anforderungen an Schallschutzmassnahmen an Gebäuden zu entnehmen (siehe Beilage).  
 

3. Festgelegter Ablauf 

a. Vereinbarung unterzeichnen 

Der Eigentümer unterzeichnet die vorliegende Vereinbarung in zweifacher Ausführung 
und retourniert die beiden Exemplare zusammen mit einem Einzahlungsschein von 
seiner Post- bzw. Bankverbindung mit beiliegendem, voradressiertem 
Rückantwortcouvert ans ASTRA. Falls der Eigentümer keinen Einzahlungsschein 
besitzt, sind die Kontoinformationen auf Seite 4 der Vereinbarung auszufüllen.  

b. Schallschutzfenster einbauen 

Nach Einholung von drei Offerten lässt der Eigentümer als Bauherr die 
Schallschutzfenster einbauen. Wichtig ist, dass dabei die technischen Anforderungen 
der eingebauten Schallschutzfenster die Vorgaben des ASTRA erfüllen. Diese sind im 
beigelegten technischen Merkblatt definiert. Die Eigentümer können das Merkblatt dem 
Fensterbauer bei der Einholung der Offerte beilegen, damit dieser bereits in seinem 
Angebot die Anforderungen berücksichtigt.  
Der Kostenbeitrag des ASTRA wird maximal in Höhe des oben angegebenen 
Richtpreises zurückerstattet.  

c. Rechnung einschicken 

Der Eigentümer schickt die Rechnung (Original) des Fensterbauers mit beiliegendem, 
voradressiertem Rückantwortcouvert ans ASTRA. 
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d. Abnahmeprotokoll erstellen 

Das ASTRA prüft die Rechnung und beauftragt die Projektverfasser (vom ASTRA 
beauftragtes Büro) ein Abnahmeprotokoll der eingebauten Schallschutzfenster zu 
erstellen. Der Projektverfasser kontaktiert den Eigentümer für einen 
Besichtigungstermin. Im Abnahmeprotokoll setzt der Vertreter des ASTRA 
(Projektverfasser) den definitiv zu zahlenden Kostenbeitrag des ASTRA fest. Das 
Protokoll wird von Unternehmer (Fensterbauer), Eigentümer und Projektverfasser 
unterzeichnet. Der Projektverfasser retourniert das Abnahmeprotokoll innerhalb von 10 
Arbeitstagen ans ASTRA. 

e. Auszahlung freigeben 

Nach Erhalt des Abnahmeprotokolls gibt das ASTRA die Auszahlung des im 
Abnahmeprotokoll festgesetzten Betrags frei. Die Zahlung erfolgt innerhalb von 45 
Tagen ab Eingang des unterschriebenen Abnahmeprotokolls beim ASTRA. 

 

4. Bedingungen für die Auszahlung 

Die Auszahlung der Kostenbeiträge wird nur dann freigegeben, wenn dem ASTRA folgende 
Unterlagen vorliegen: 
• Vollständige Kontoangaben des Begünstigten. Der Kontoinhaber muss zwingend mit 

dem in der Vereinbarung genannten Begünstigten übereinstimmen. 
• Originalrechnung vom Fensterbauer. 
• Von Bauleitung und Eigentümer unterzeichnetes Abnahmeprotokoll. 
Die Auszahlung erfolgt einmalig für den gesamten Kostenbeitrag (keine Teilzahlungen). 
 
Der Fensterersatz und die Abrechnung müssen bis spätestens 30. November 2012 
abgeschlossen sein.  
 
Der Eigentümer hat Anrecht auf ein bezüglich Material, Gestaltung (z.B. Sprossenteilung) 
und technischer Ausrüstung (z.B. Öffnungsart) dem bestehenden Zustand ähnliches Fenster. 
Mehrpreise z.B. für Holz-Metallfenster (bei best. Holzfenstern), bessere Verglasungen 
(Giessharz bei Anforderungen R'w < 37 dB) sowie zusätzliche technische Ausrüstungen sind 
in Offerte und Rechnung auszuweisen und vom Eigentümer selbst zu bezahlen. 
 
Die Kosten für den Unterhalt, den Betrieb und die spätere Erneuerung der 
Schallschutzmassnahmen gehen zu Lasten des Liegenschaftseigentümers.  
 
Der Gebäudeeigentümer verpflichtet sich (bei Pflichtmassnahmen), alle Rechte und 
Pflichten, die sich aus dieser Vereinbarung ergeben, auf allfällige Rechtsnachfolger zu 
übertragen mit der Verpflichtung um Weiterübertragung (z.B. bei Handänderung der 
Liegenschaft). Mit der Realisierung der vorerwähnten Schallschutzmassnahmen auf Kosten 
des Strasseneigentümers werden die zurzeit geltenden Vorschriften der 
Lärmschutzgesetzgebung erfüllt.  
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Kontoinhaber        

Post / Bank und Clearing-Nr.        

Konto Nr.       

IBAN Nr.       

 

 
Mit nachfolgender Unterschrift bestätigt der Eigentümer sein Einverständnis mit denen vom 
Bundesamt für Strassen geplanten Massnahmen. 
 
 
 
Beilagen:    
• Fenster-Aufnahme (Dokumentation Akustisches Projekt, AKP) 
• Eigentümer-Merkblatt „technische Anforderungen“ 
• Eigentümer-Merkblatt „optimales Lüften“ 
• Antwortcouvert für die Rücksendung der unterzeichneten Vereinbarung 
• Antwortcouvert für die Einsendung der Rechnung  
 
 
 
 
Ort, Datum : 
 
 
................................................................... 
 
 
Unterschrift : 
 
 
 
................................................................... 
(Eigentümer) 

Ort, Datum:  
 
 
Zofingen,.................................................  
 
 
Unterschrift : 
 
 
 
................................................................... 
(ASTRA) 
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Bundesamt für Strassen ASTRA 
Nicole Schulz 
Brühlstrasse 3, 4800 Zofingen 
Tel. +41 62 745 75 45, Fax  
nicole.schulz@astra.admin.ch 
www.astra.admin.ch  

 
 

CH-4800 Zofingen , ASTRA  
X   Standortadresse: X Postadresse:  

6-Spur-Ausbau N4, Abschnitt Verzweigung Blegi – Verzweigung Rütihof 
Vereinbarung Schallschutzmassnahmen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Wir freuen uns, Ihnen hiermit die Vereinbarung inklusive Beilagen über die Ausrichtung von 
Kostenbeiträgen durch das Bundesamt für Strassen ASTRA für Schallschutzfenster an Ihrer 
Liegenschaft zustellen zu können. Die notwendigen Grundlagen und Richtlinien liegen nun 
vor und das Projekt kann in die Ausführungsphase gehen.  

In der beiliegenden Vereinbarung finden Sie eine Beschreibung der Massnahmen, des Ab-
laufs und der Bedingungen für die Kostenbeteiligung. Diese Vorgaben sind durch den Eigen-
tümer zwingend einzuhalten, um den Kostenbeitrag des ASTRA zu erhalten.  

Wir bitten Sie, die Vereinbarung sorgfältig durchzulesen und in zweifacher Ausführung zu 
unterzeichnen. Die beiden unterzeichneten Exemplare der Vereinbarung retournieren Sie 
bitte zusammen mit einem Einzahlungsschein von ihrer Post- bzw. Bankverbindung mit bei-
liegendem A4-Rückantwortcouvert ans ASTRA. 

 
Othmar Hausheer

Fildernweg 1
6330 Cham

  
Unser Zeichen: I362-1459/Sni 
Sachbearbeiter/in: Nicole Schulz 
Zofingen, 15. Februar 2012 
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Die der Vereinbarung beiliegenden Dokumente Fenster-Aufnahme (Akustisches Projekt, 
AKP) sowie die Merkblätter „technische Anforderungen“ und „optimales Lüften“ verbleiben 
bei Ihnen.  
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Abteilung Strasseninfrastruktur                                           
Filiale Zofingen 
 
 
 
Nicole Schulz 
 
 
 
 
Beilagen:  
Vereinbarung inkl. Beilagen 
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V E R E I N B A R U N G 
 
 
zwischen der  
 
 
Schweizerischen Eidgenossenschaft 
 
 
vertreten durch  
 
Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur, 
Filiale Zofingen, Brühlstrasse 3, 4800 Zofingen 
 
und 
 
Eigentümer der Liegenschaft Fildernweg 3, 6330 Cham: 

Othmar Hausheer 
Fildernweg 1, 6330 Cham 
 
betreffend 
 
N4, 6-Streifen-Ausbau Rütihof-Blegi:  

Schallschutzmassnahmen am Gebäude 
 
 
 

1. Ausgangslage 

Im Zusammenhang mit den 6-Spur-Ausbau der N4, auf dem Abschnitt Rütihof – Blegi, ist 
das Bundesamt für Strassen ASTRA als Eigentümerin der Nationalstrasse N4 durch die 
Umweltschutzgesetzgebung verpflichtet, die Einhaltung der massgebenden Grenzwerte zu 
überprüfen und nötigenfalls Massnahmen zu treffen. 
 
Für den die oben genannte Liegenschaft betreffenden Streckenabschnitt wurde ein 
Lärmschutzprojekt ausgearbeitet und mit der Plangenehmigung vom 6. Januar 2009 
genehmigt. Im Rahmen der Plangenehmigungsverfügung wurden Erleichterungsanträge 
gewährt und die pflichtigen Schallschutzmassnahmen nach Art. 20 und 25 
Umweltschutzgesetz (USG) angeordnet.  
 
 

2. Schallschutzmassnahmen 

Folgende Massnahmen am Gebäude müssen bei oben genannter Liegenschaft erfolgen; 
diese wurden anlässlich der Besichtigung vor Ort am 25.1.2007 bestimmt.  
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• Fassade / Fenster über Immissionsgrenzwert (IGW): Pflichtmassnahmen  

Liegenschaft Fassade Etage  Fenster-
bezeichnung 

Anzahl 
Fenster 

Anzahl 
Lüfter 

Rollladen-
kasten san.  

Richtpreis 
in CHF * 

Fildernweg 3  Süd EG 1.2, 2.1, 3.1 3    

 Süd 1. OG 4.1, 4.2, 5.1 3    

 West EG 1.1 1    

Total Pflichtmassnahmen 7 0 0 8'000,- 

* Richtpreise Einbau neue SSF und Schalldämmlüfter sowie allfällige 
   Rollladenkastensanierung. Richtpreise inkl. MwSt. 

 
Die oben in der Tabelle aufgeführten Fenster werden durch den Eigentümer ersetzt. Der 
Hauseigentümer ist Bauherr. Das Vorgehen und die einzelnen Arbeitsschritte sowie 
Zuständigkeiten sind nachfolgend erläutert.  
 
Sämtliche Fenster und ausgeführten Massnahmen müssen die vom ASTRA vorgegebenen 
technischen Anforderungen erfüllen (Schalldämm-Mindestanforderungen im Regelfall: R'w 
+C ≥ 32 und R'w ≥ 35 dB). Detailliertere Angaben dazu sind dem Merkblatt Technische 
Anforderungen an Schallschutzmassnahmen an Gebäuden zu entnehmen (siehe Beilage).  
 
 

3. Festgelegter Ablauf 

a. Vereinbarung unterzeichnen 

Der Eigentümer unterzeichnet die vorliegende Vereinbarung in zweifacher Ausführung 
und retourniert die beiden Exemplare zusammen mit einem Einzahlungsschein von 
seiner Post- bzw. Bankverbindung mit beiliegendem, voradressiertem 
Rückantwortcouvert ans ASTRA. Falls der Eigentümer keinen Einzahlungsschein 
besitzt, sind die Kontoinformationen auf Seite 4 der Vereinbarung auszufüllen.  

b. Schallschutzfenster einbauen 

Nach Einholung von drei Offerten lässt der Eigentümer als Bauherr die 
Schallschutzfenster einbauen. Wichtig ist, dass dabei die technischen Anforderungen 
der eingebauten Schallschutzfenster die Vorgaben des ASTRA erfüllen. Diese sind im 
beigelegten technischen Merkblatt definiert. Die Eigentümer können das Merkblatt dem 
Fensterbauer bei der Einholung der Offerte beilegen, damit dieser bereits in seinem 
Angebot die Anforderungen berücksichtigt.  
Der Kostenbeitrag des ASTRA wird maximal in Höhe des oben angegebenen 
Richtpreises zurückerstattet.  

c. Rechnung einschicken 

Der Eigentümer schickt die Rechnung (Original) des Fensterbauers mit beiliegendem, 
voradressiertem Rückantwortcouvert ans ASTRA. 
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d. Abnahmeprotokoll erstellen 

Das ASTRA prüft die Rechnung und beauftragt die Projektverfasser (vom ASTRA 
beauftragtes Büro) ein Abnahmeprotokoll der eingebauten Schallschutzfenster zu 
erstellen. Der Projektverfasser kontaktiert den Eigentümer für einen 
Besichtigungstermin. Im Abnahmeprotokoll setzt der Vertreter des ASTRA 
(Projektverfasser) den definitiv zu zahlenden Kostenbeitrag des ASTRA fest. Das 
Protokoll wird von Unternehmer (Fensterbauer), Eigentümer und Projektverfasser 
unterzeichnet. Der Projektverfasser retourniert das Abnahmeprotokoll innerhalb von 10 
Arbeitstagen ans ASTRA. 

e. Auszahlung freigeben 

Nach Erhalt des Abnahmeprotokolls gibt das ASTRA die Auszahlung des im 
Abnahmeprotokoll festgesetzten Betrags frei. Die Zahlung erfolgt innerhalb von 45 
Tagen ab Eingang des unterschriebenen Abnahmeprotokolls beim ASTRA. 

 

4. Bedingungen für die Auszahlung 

Die Auszahlung der Kostenbeiträge wird nur dann freigegeben, wenn dem ASTRA folgende 
Unterlagen vorliegen: 
• Vollständige Kontoangaben des Begünstigten. Der Kontoinhaber muss zwingend mit 

dem in der Vereinbarung genannten Begünstigten übereinstimmen. 
• Originalrechnung vom Fensterbauer. 
• Von Bauleitung und Eigentümer unterzeichnetes Abnahmeprotokoll. 
Die Auszahlung erfolgt einmalig für den gesamten Kostenbeitrag (keine Teilzahlungen). 
 
Der Fensterersatz und die Abrechnung müssen bis spätestens 30. November 2012 
abgeschlossen sein.  
 
Der Eigentümer hat Anrecht auf ein bezüglich Material, Gestaltung (z.B. Sprossenteilung) 
und technischer Ausrüstung (z.B. Öffnungsart) dem bestehenden Zustand ähnliches Fenster. 
Mehrpreise z.B. für Holz-Metallfenster (bei best. Holzfenstern), bessere Verglasungen 
(Giessharz bei Anforderungen R'w < 37 dB) sowie zusätzliche technische Ausrüstungen sind 
in Offerte und Rechnung auszuweisen und vom Eigentümer selbst zu bezahlen. 
 
Die Kosten für den Unterhalt, den Betrieb und die spätere Erneuerung der 
Schallschutzmassnahmen gehen zu Lasten des Liegenschaftseigentümers.  
 
Der Gebäudeeigentümer verpflichtet sich (bei Pflichtmassnahmen), alle Rechte und 
Pflichten, die sich aus dieser Vereinbarung ergeben, auf allfällige Rechtsnachfolger zu 
übertragen mit der Verpflichtung um Weiterübertragung (z.B. bei Handänderung der 
Liegenschaft). Mit der Realisierung der vorerwähnten Schallschutzmassnahmen auf Kosten 
des Strasseneigentümers werden die zurzeit geltenden Vorschriften der 
Lärmschutzgesetzgebung erfüllt.  
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Kontoinhaber        

Post / Bank und Clearing-Nr.        

Konto Nr.       

IBAN Nr.       

 

 
Mit nachfolgender Unterschrift bestätigt der Eigentümer sein Einverständnis mit denen vom 
Bundesamt für Strassen geplanten Massnahmen. 
 
 
 
Beilagen:    
• Fenster-Aufnahme (Dokumentation Akustisches Projekt, AKP) 
• Eigentümer-Merkblatt „technische Anforderungen“ 
• Eigentümer-Merkblatt „optimales Lüften“ 
• Antwortcouvert für die Rücksendung der unterzeichneten Vereinbarung 
• Antwortcouvert für die Einsendung der Rechnung  
 
 
 
 
Ort, Datum : 
 
 
................................................................... 
 
 
Unterschrift : 
 
 
 
................................................................... 
(Eigentümer) 

Ort, Datum:  
 
 
Zofingen,.................................................  
 
 
Unterschrift : 
 
 
 
................................................................... 
(ASTRA) 
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Bundesamt für Strassen ASTRA 
Nicole Schulz 
Brühlstrasse 3, 4800 Zofingen 
Tel. +41 62 745 75 45, Fax  
nicole.schulz@astra.admin.ch 
www.astra.admin.ch  

 
 

CH-4800 Zofingen , ASTRA  
X   Standortadresse: X Postadresse:  

6-Spur-Ausbau N4, Abschnitt Verzweigung Blegi – Verzweigung Rütihof 
Vereinbarung Schallschutzmassnahmen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Wir freuen uns, Ihnen hiermit die Vereinbarung inklusive Beilagen über die Ausrichtung von 
Kostenbeiträgen durch das Bundesamt für Strassen ASTRA für Schallschutzfenster an Ihrer 
Liegenschaft zustellen zu können. Die notwendigen Grundlagen und Richtlinien liegen nun 
vor und das Projekt kann in die Ausführungsphase gehen.  

In der beiliegenden Vereinbarung finden Sie eine Beschreibung der Massnahmen, des Ab-
laufs und der Bedingungen für die Kostenbeteiligung. Diese Vorgaben sind durch den Eigen-
tümer zwingend einzuhalten, um den Kostenbeitrag des ASTRA zu erhalten.  

Wir bitten Sie, die Vereinbarung sorgfältig durchzulesen und in zweifacher Ausführung zu 
unterzeichnen. Die beiden unterzeichneten Exemplare der Vereinbarung retournieren Sie 
bitte zusammen mit einem Einzahlungsschein von ihrer Post- bzw. Bankverbindung mit bei-
liegendem A4-Rückantwortcouvert ans ASTRA. 

 
Bruno Niederberger

Fildernweg 5
6330 Cham

  
Unser Zeichen: I362-1459/Sni 
Sachbearbeiter/in: Nicole Schulz 
Zofingen, 15. Februar 2012 
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Die der Vereinbarung beiliegenden Dokumente Fenster-Aufnahme (Akustisches Projekt, 
AKP) sowie die Merkblätter „technische Anforderungen“ und „optimales Lüften“ verbleiben 
bei Ihnen.  
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Abteilung Strasseninfrastruktur                                           
Filiale Zofingen 
 
 
 
Nicole Schulz 
 
 
 
 
Beilagen:  
Vereinbarung inkl. Beilagen 
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V E R E I N B A R U N G 
 
 
zwischen der  
 
 
Schweizerischen Eidgenossenschaft 
 
 
vertreten durch  
 
Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur, 
Filiale Zofingen, Brühlstrasse 3, 4800 Zofingen 
 
und 
 
Eigentümer der Liegenschaft Fildernweg 5, 6330 Cham: 

Bruno Niederberger 
Fildernweg 5, 6330 Cham 
 
betreffend 
 
N4, 6-Streifen-Ausbau Rütihof-Blegi:  

Schallschutzmassnahmen am Gebäude 
 
 
 

1. Ausgangslage 

Im Zusammenhang mit den 6-Spur-Ausbau der N4, auf dem Abschnitt Rütihof – Blegi, ist 
das Bundesamt für Strassen ASTRA als Eigentümerin der Nationalstrasse N4 durch die 
Umweltschutzgesetzgebung verpflichtet, die Einhaltung der massgebenden Grenzwerte zu 
überprüfen und nötigenfalls Massnahmen zu treffen. 
 
Für den die oben genannte Liegenschaft betreffenden Streckenabschnitt wurde ein 
Lärmschutzprojekt ausgearbeitet und mit der Plangenehmigung vom 6. Januar 2009 
genehmigt. Im Rahmen der Plangenehmigungsverfügung wurden Erleichterungsanträge 
gewährt und die pflichtigen Schallschutzmassnahmen nach Art. 20 und 25 
Umweltschutzgesetz (USG) angeordnet.  
 
 

2. Schallschutzmassnahmen 

Folgende Massnahmen am Gebäude müssen bei oben genannter Liegenschaft erfolgen; 
diese wurden anlässlich der Besichtigung vor Ort am 25.1.2007 bestimmt.  
 

     135



Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Strassen ASTRA

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Strassen ASTRA

  
 
 

05-2-2_SSF-NS_Vereinbarung_120215.doc  Seite 2 von 4 

• Fassade / Fenster über Immissionsgrenzwert (IGW): Pflichtmassnahmen  

Liegenschaft Fassade Etage  Fenster-
bezeichnung 

Anzahl 
Fenster 

Anzahl 
Lüfter 

Rollladen-
kasten san.  

Richtpreis 
in CHF * 

Fildernweg 5  Süd DG 1.1, 1.2, 2.1, 
2.2 

4    

Total Pflichtmassnahmen 4 0 0 13'300,- 

* Richtpreise Einbau neue SSF und Schalldämmlüfter sowie allfällige 
   Rollladenkastensanierung. Richtpreise inkl. MwSt. 

 
Die oben in der Tabelle aufgeführten Fenster werden durch den Eigentümer ersetzt. Der 
Hauseigentümer ist Bauherr. Das Vorgehen und die einzelnen Arbeitsschritte sowie 
Zuständigkeiten sind nachfolgend erläutert.  
 
Sämtliche Fenster und ausgeführten Massnahmen müssen die vom ASTRA vorgegebenen 
technischen Anforderungen erfüllen (Schalldämm-Mindestanforderungen im Regelfall: R'w 
+C ≥ 32 und R'w ≥ 35 dB). Detailliertere Angaben dazu sind dem Merkblatt Technische 
Anforderungen an Schallschutzmassnahmen an Gebäuden zu entnehmen (siehe Beilage).  
 
 

3. Festgelegter Ablauf 

a. Vereinbarung unterzeichnen 

Der Eigentümer unterzeichnet die vorliegende Vereinbarung in zweifacher Ausführung 
und retourniert die beiden Exemplare zusammen mit einem Einzahlungsschein von 
seiner Post- bzw. Bankverbindung mit beiliegendem, voradressiertem 
Rückantwortcouvert ans ASTRA. Falls der Eigentümer keinen Einzahlungsschein 
besitzt, sind die Kontoinformationen auf Seite 4 der Vereinbarung auszufüllen.  

b. Schallschutzfenster einbauen 

Nach Einholung von drei Offerten lässt der Eigentümer als Bauherr die 
Schallschutzfenster einbauen. Wichtig ist, dass dabei die technischen Anforderungen 
der eingebauten Schallschutzfenster die Vorgaben des ASTRA erfüllen. Diese sind im 
beigelegten technischen Merkblatt definiert. Die Eigentümer können das Merkblatt dem 
Fensterbauer bei der Einholung der Offerte beilegen, damit dieser bereits in seinem 
Angebot die Anforderungen berücksichtigt.  
Der Kostenbeitrag des ASTRA wird maximal in Höhe des oben angegebenen 
Richtpreises zurückerstattet.  

c. Rechnung einschicken 

Der Eigentümer schickt die Rechnung (Original) des Fensterbauers mit beiliegendem, 
voradressiertem Rückantwortcouvert ans ASTRA. 
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d. Abnahmeprotokoll erstellen 

Das ASTRA prüft die Rechnung und beauftragt die Projektverfasser (vom ASTRA 
beauftragtes Büro) ein Abnahmeprotokoll der eingebauten Schallschutzfenster zu 
erstellen. Der Projektverfasser kontaktiert den Eigentümer für einen 
Besichtigungstermin. Im Abnahmeprotokoll setzt der Vertreter des ASTRA 
(Projektverfasser) den definitiv zu zahlenden Kostenbeitrag des ASTRA fest. Das 
Protokoll wird von Unternehmer (Fensterbauer), Eigentümer und Projektverfasser 
unterzeichnet. Der Projektverfasser retourniert das Abnahmeprotokoll innerhalb von 10 
Arbeitstagen ans ASTRA. 

e. Auszahlung freigeben 

Nach Erhalt des Abnahmeprotokolls gibt das ASTRA die Auszahlung des im 
Abnahmeprotokoll festgesetzten Betrags frei. Die Zahlung erfolgt innerhalb von 45 
Tagen ab Eingang des unterschriebenen Abnahmeprotokolls beim ASTRA. 

 

4. Bedingungen für die Auszahlung 

Die Auszahlung der Kostenbeiträge wird nur dann freigegeben, wenn dem ASTRA folgende 
Unterlagen vorliegen: 
• Vollständige Kontoangaben des Begünstigten. Der Kontoinhaber muss zwingend mit 

dem in der Vereinbarung genannten Begünstigten übereinstimmen. 
• Originalrechnung vom Fensterbauer. 
• Von Bauleitung und Eigentümer unterzeichnetes Abnahmeprotokoll. 
Die Auszahlung erfolgt einmalig für den gesamten Kostenbeitrag (keine Teilzahlungen). 
 
Der Fensterersatz und die Abrechnung müssen bis spätestens 30. November 2012 
abgeschlossen sein.  
 
Der Eigentümer hat Anrecht auf ein bezüglich Material, Gestaltung (z.B. Sprossenteilung) 
und technischer Ausrüstung (z.B. Öffnungsart) dem bestehenden Zustand ähnliches Fenster. 
Mehrpreise z.B. für Holz-Metallfenster (bei best. Holzfenstern), bessere Verglasungen 
(Giessharz bei Anforderungen R'w < 37 dB) sowie zusätzliche technische Ausrüstungen sind 
in Offerte und Rechnung auszuweisen und vom Eigentümer selbst zu bezahlen. 
 
Die Kosten für den Unterhalt, den Betrieb und die spätere Erneuerung der 
Schallschutzmassnahmen gehen zu Lasten des Liegenschaftseigentümers.  
 
Der Gebäudeeigentümer verpflichtet sich (bei Pflichtmassnahmen), alle Rechte und 
Pflichten, die sich aus dieser Vereinbarung ergeben, auf allfällige Rechtsnachfolger zu 
übertragen mit der Verpflichtung um Weiterübertragung (z.B. bei Handänderung der 
Liegenschaft). Mit der Realisierung der vorerwähnten Schallschutzmassnahmen auf Kosten 
des Strasseneigentümers werden die zurzeit geltenden Vorschriften der 
Lärmschutzgesetzgebung erfüllt.  
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Kontoinhaber        

Post / Bank und Clearing-Nr.        

Konto Nr.       

IBAN Nr.       

 

 
Mit nachfolgender Unterschrift bestätigt der Eigentümer sein Einverständnis mit denen vom 
Bundesamt für Strassen geplanten Massnahmen. 
 
 
 
Beilagen:    
• Fenster-Aufnahme (Dokumentation Akustisches Projekt, AKP) 
• Eigentümer-Merkblatt „technische Anforderungen“ 
• Eigentümer-Merkblatt „optimales Lüften“ 
• Antwortcouvert für die Rücksendung der unterzeichneten Vereinbarung 
• Antwortcouvert für die Einsendung der Rechnung  
 
 
 
 
Ort, Datum : 
 
 
................................................................... 
 
 
Unterschrift : 
 
 
 
................................................................... 
(Eigentümer) 

Ort, Datum:  
 
 
Zofingen,.................................................  
 
 
Unterschrift : 
 
 
 
................................................................... 
(ASTRA) 
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Bundesamt für Strassen ASTRA 
Nicole Schulz 
Brühlstrasse 3, 4800 Zofingen 
Tel. +41 62 745 75 45, Fax  
nicole.schulz@astra.admin.ch 
www.astra.admin.ch  

 
 

CH-4800 Zofingen , ASTRA  
X   Standortadresse: X Postadresse:  

6-Spur-Ausbau N4, Abschnitt Verzweigung Blegi – Verzweigung Rütihof 
Vereinbarung Schallschutzmassnahmen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Wir freuen uns, Ihnen hiermit die Vereinbarung inklusive Beilagen über die Ausrichtung von 
Kostenbeiträgen durch das Bundesamt für Strassen ASTRA für Schallschutzfenster an Ihrer 
Liegenschaft zustellen zu können. Die notwendigen Grundlagen und Richtlinien liegen nun 
vor und das Projekt kann in die Ausführungsphase gehen.  

In der beiliegenden Vereinbarung finden Sie eine Beschreibung der Massnahmen, des Ab-
laufs und der Bedingungen für die Kostenbeteiligung. Diese Vorgaben sind durch den Eigen-
tümer zwingend einzuhalten, um den Kostenbeitrag des ASTRA zu erhalten.  

Wir bitten Sie, die Vereinbarung sorgfältig durchzulesen und in zweifacher Ausführung zu 
unterzeichnen. Die beiden unterzeichneten Exemplare der Vereinbarung retournieren Sie 
bitte zusammen mit einem Einzahlungsschein von ihrer Post- bzw. Bankverbindung mit bei-
liegendem A4-Rückantwortcouvert ans ASTRA. 

 
Markus Dietrisch
Lindenstrasse 2

6330 Cham

  
Unser Zeichen: I362-1459/Sni 
Sachbearbeiter/in: Nicole Schulz 
Zofingen, 22. Februar 2012 
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Die der Vereinbarung beiliegenden Dokumente Fenster-Aufnahme (Akustisches Projekt, 
AKP) sowie die Merkblätter „technische Anforderungen“ und „optimales Lüften“ verbleiben 
bei Ihnen.  
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Abteilung Strasseninfrastruktur                                           
Filiale Zofingen 
 
 
 
Nicole Schulz 
 
 
 
 
Beilagen:  
Vereinbarung inkl. Beilagen 
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V E R E I N B A R U N G 
 
 
zwischen der  
 
 
Schweizerischen Eidgenossenschaft 
 
 
vertreten durch  
 
Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur, 
Filiale Zofingen, Brühlstrasse 3, 4800 Zofingen 
 
und 
 
Eigentümer der Liegenschaft Lindenstrasse 2, 6330 Cham: 

Markus Dietrisch 
Lindenstrasse 2, 6330 Cham 
 
betreffend 
 
N4, 6-Streifen-Ausbau Rütihof-Blegi:  

Schallschutzmassnahmen am Gebäude 
 
 
 

1. Ausgangslage 

Im Zusammenhang mit den 6-Spur-Ausbau der N4, auf dem Abschnitt Rütihof – Blegi, ist 
das Bundesamt für Strassen ASTRA als Eigentümerin der Nationalstrasse N4 durch die 
Umweltschutzgesetzgebung verpflichtet, die Einhaltung der massgebenden Grenzwerte zu 
überprüfen und nötigenfalls Massnahmen zu treffen. 
 
Für den die oben genannte Liegenschaft betreffenden Streckenabschnitt wurde ein 
Lärmschutzprojekt ausgearbeitet und mit der Plangenehmigung vom 6. Januar 2009 
genehmigt. Im Rahmen der Plangenehmigungsverfügung wurden Erleichterungsanträge 
gewährt und die pflichtigen Schallschutzmassnahmen nach Art. 20 und 25 
Umweltschutzgesetz (USG) angeordnet.  
 
 

2. Schallschutzmassnahmen 

Folgende Massnahmen am Gebäude sind bei oben genannter Liegenschaft vorgesehen; 
diese wurden anlässlich der Besichtigung vor Ort am 25.1.2007 bestimmt.  
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Anlässlich der Besichtigung vor Ort am 25. Januar 2007 wurde festgestellt, dass die 
bestehenden Fenster die Schalldämm-Mindestanforderungen gerade noch erfüllen. Somit ist 
es dem Eigentümer freigestellt, den nachfolgenden Rückerstattungsbeitrag anzunehmen 
oder die Fenster durch neue Schallschutzfenster zu ersetzen. Beim Fensterersatz übernimmt 
das ASTRA die Kosten für die neuen Schallschutzfenster. Nimmt der Eigentümer innerhalb 
der vorgegeben Frist keinen Fensterersatz vor, so erhält er einen Rückerstattungsbeitrag 
von maximal 50% des ursprünglichen Rechnungsbetrags (Fensterersatz von 1995). 
 
• Fassade / Fenster über Immissionsgrenzwert (IGW):  

Liegenschaft Fassade Etage Fenster-
bezeichnung 

Anzahl 
Fenster 

Anzahl 
Lüfter 

Rollladen-
kastensan. 

Richtpreis 
in CHF  

Lindenstrasse 2  Süd/Ost  EG 1.1, 2.1, 3.1, 
3.2 

4    

 Süd/Ost 1. OG 5.1, 6.1, 7.1, 
7.2 

4    

 Süd/Ost 2. OG 9.1, 10.1, 11.1 3    

 Süd/West EG 3.3, 4.1 2    

 Süd/West 1. OG 7.3, 8.1 2    

Richtpreis: Total Ersatz Schallschutzmassnahmen * 15 0 0  46‘900 

Altersbereinigter Rückerstattungsbetrag ** 15 0 0 14‘660 

*  Richtpreis Einbau neue SSF und Schalldämmlüfter sowie allfällige  
    Rollladenkastensanierung. Richtpreise inkl. MwSt. 
** Rückerstattung in Form altersbereinigter Rechnungsbeträge inkl. MwSt.  
    (Max. 50% des Rechnungsbetrages) 

 
Entscheid über den Einbau von Schallschutzfenstern (bitte Gewünschtes ankreuzen) 
      � Der Hauseigentümer wird die oben genannten Fenster durch  

neue Schallschutzfenster ersetzen. Dafür erhält er vom ASTRA  
einen Beitrag, der maximal dem oben angegebenen Richtpreis entspricht. 

      � Der Hauseigentümer verzichtet auf Fensterersatz und erhält daher  
lediglich oben genannten altersbereinigten Rückerstattungsbeitrag. 

 
Da der Fenstereinbau mehr als 5 Jahre vor der Genehmigung des Lärmschutzprojektes 
(Plangenehmigung: 6.1.2009) erfolgte, sieht das ASTRA einen Rückerstattungsbeitrag in 
der Höhe von 50% des Rechnungsbetrags,  jedoch maximal 2‘000 CHF pro 
Schallschutzfenster  vor. Die Rechnungen des letzten Fensterersatzes von 1995 liegen 
dem ASTRA bereits vor und müssen im Falle einer Rückerstattung nicht mehr eingesendet 
werden. 
 
Ein allfälliger Fensterersatz erfolgt durch den Eigentümer. Der Hauseigentümer ist Bauherr. 
Das Vorgehen und die einzelnen Arbeitsschritte sowie Zuständigkeiten sind nachfolgend 
erläutert.  
 
Sämtliche Fenster und ausgeführten Massnahmen müssen die vom ASTRA vorgegebenen 
technischen Anforderungen erfüllen (Schalldämm-Mindestanforderungen im Regelfall: R'w 
+C ≥ 32 und R'w ≥ 35 dB). Detailliertere Angaben dazu sind dem Merkblatt Technische 
Anforderungen an Schallschutzmassnahmen an Gebäuden zu entnehmen (siehe Beilage).  
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3. Festgelegter Ablauf bei Fensterersatz 

a. Vereinbarung unterzeichnen 

Der Eigentümer unterzeichnet die vorliegende Vereinbarung in zweifacher Ausführung 
und retourniert die beiden Exemplare zusammen mit einem Einzahlungsschein von 
seiner Post- bzw. Bankverbindung mit beiliegendem, voradressiertem 
Rückantwortcouvert ans ASTRA. Falls der Eigentümer keinen Einzahlungsschein 
besitzt, sind die Kontoinformationen auf Seite 4 der Vereinbarung auszufüllen.  

b. Schallschutzfenster einbauen 

Nach Einholung von drei Offerten lässt der Eigentümer als Bauherr die 
Schallschutzfenster einbauen. Wichtig ist, dass dabei die technischen Anforderungen 
der eingebauten Schallschutzfenster die Vorgaben des ASTRA erfüllen. Diese sind im 
beigelegten technischen Merkblatt definiert. Die Eigentümer können das Merkblatt dem 
Fensterbauer bei der Einholung der Offerte beilegen, damit dieser bereits in seinem 
Angebot die Anforderungen berücksichtigt.  
Der Kostenbeitrag des ASTRA wird maximal in Höhe des oben angegebenen 
Richtpreises zurückerstattet.  

c. Rechnung einschicken 

Der Eigentümer schickt die Rechnung (Original) des Fensterbauers mit beiliegendem, 
voradressiertem Rückantwortcouvert ans ASTRA. 

d. Abnahmeprotokoll erstellen 

Das ASTRA prüft die Rechnung und beauftragt die Projektverfasser (vom ASTRA 
beauftragtes Büro) ein Abnahmeprotokoll der eingebauten Schallschutzfenster zu 
erstellen. Der Projektverfasser kontaktiert den Eigentümer für einen 
Besichtigungstermin. Im Abnahmeprotokoll setzt der Vertreter des ASTRA 
(Projektverfasser) den definitiv zu zahlenden Kostenbeitrag des ASTRA fest. Das 
Protokoll wird von Unternehmer (Fensterbauer), Eigentümer und Projektverfasser 
unterzeichnet. Der Projektverfasser retourniert das Abnahmeprotokoll innerhalb von 10 
Arbeitstagen ans ASTRA. 

e. Auszahlung freigeben 

Nach Erhalt des Abnahmeprotokolls gibt das ASTRA die Auszahlung des im 
Abnahmeprotokoll festgesetzten Betrags frei. Die Zahlung erfolgt innerhalb von 45 
Tagen ab Eingang des unterschriebenen Abnahmeprotokolls beim ASTRA. 

 

4. Bedingungen für die Auszahlung 

Die Auszahlung der Kostenbeiträge wird nur dann freigegeben, wenn dem ASTRA folgende 
Unterlagen vorliegen: 
• Vollständige Kontoangaben des Begünstigten. Der Kontoinhaber muss zwingend mit 

dem in der Vereinbarung genannten Begünstigten übereinstimmen. 
• Originalrechnung vom Fensterbauer. 
• Von Bauleitung und Eigentümer unterzeichnetes Abnahmeprotokoll. 
Die Auszahlung erfolgt einmalig für den gesamten Kostenbeitrag (keine Teilzahlungen). 
 
Der Fensterersatz und die Abrechnung müssen bis spätestens 30. November 2012 
abgeschlossen sein.  
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Der Eigentümer hat Anrecht auf ein bezüglich Material, Gestaltung (z.B. Sprossenteilung) 
und technischer Ausrüstung (z.B. Öffnungsart) dem bestehenden Zustand ähnliches Fenster. 
Mehrpreise z.B. für Holz-Metallfenster (bei best. Holzfenstern), bessere Verglasungen 
(Giessharz bei Anforderungen R'w < 37 dB) sowie zusätzliche technische Ausrüstungen sind 
in Offerte und Rechnung auszuweisen und vom Eigentümer selbst zu bezahlen. 
Die Kosten für den Unterhalt, den Betrieb und die spätere Erneuerung der 
Schallschutzmassnahmen gehen zu Lasten des Liegenschaftseigentümers.  
 
Der Gebäudeeigentümer verpflichtet sich (bei Pflichtmassnahmen), alle Rechte und 
Pflichten, die sich aus dieser Vereinbarung ergeben, auf allfällige Rechtsnachfolger zu 
übertragen mit der Verpflichtung um Weiterübertragung (z.B. bei Handänderung der 
Liegenschaft). Mit der Realisierung der vorerwähnten Schallschutzmassnahmen auf Kosten 
des Strasseneigentümers werden die zurzeit geltenden Vorschriften der 
Lärmschutzgesetzgebung erfüllt.  
 
 
Kontoinhaber        

Post / Bank und Clearing-Nr.        

Konto Nr.       

IBAN Nr.       

 
Mit nachfolgender Unterschrift bestätigt der Eigentümer sein Einverständnis mit denen vom 
Bundesamt für Strassen geplanten Massnahmen. 
 
 
Beilagen:    
• Fenster-Aufnahme (Dokumentation Akustisches Projekt, AKP) 
• Eigentümer-Merkblatt „technische Anforderungen“ 
• Eigentümer-Merkblatt „optimales Lüften“ 
• Antwortcouvert für die Rücksendung der unterzeichneten Vereinbarung 
• Antwortcouvert für die Einsendung der Rechnung  
 
 
Ort, Datum : 
 
 
................................................................... 
 
 
Unterschrift : 
 
 
 
................................................................... 
(Eigentümer) 

Ort, Datum:  
 
 
Zofingen,.................................................  
 
 
Unterschrift : 
 
 
 
................................................................... 
(ASTRA) 
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Bundesamt für Strassen ASTRA 
Nicole Schulz 
Brühlstrasse 3, 4800 Zofingen 
Tel. +41 62 745 75 45, Fax  
nicole.schulz@astra.admin.ch 
www.astra.admin.ch  

 
 

CH-4800 Zofingen , ASTRA  
X   Standortadresse: X Postadresse:  

6-Spur-Ausbau N4, Abschnitt Verzweigung Blegi – Verzweigung Rütihof 
Vereinbarung Schallschutzmassnahmen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Wir freuen uns, Ihnen hiermit die Vereinbarung inklusive Beilagen über die Ausrichtung von 
Kostenbeiträgen durch das Bundesamt für Strassen ASTRA für Schallschutzfenster an Ihrer 
Liegenschaft zustellen zu können. Die notwendigen Grundlagen und Richtlinien liegen nun 
vor und das Projekt kann in die Ausführungsphase gehen.  

In der beiliegenden Vereinbarung finden Sie eine Beschreibung der Massnahmen, des Ab-
laufs und der Bedingungen für die Kostenbeteiligung. Diese Vorgaben sind durch den Eigen-
tümer zwingend einzuhalten, um den Kostenbeitrag des ASTRA zu erhalten.  

Wir bitten Sie, die Vereinbarung sorgfältig durchzulesen und in zweifacher Ausführung zu 
unterzeichnen. Die beiden unterzeichneten Exemplare der Vereinbarung retournieren Sie 
bitte zusammen mit einem Einzahlungsschein von ihrer Post- bzw. Bankverbindung mit bei-
liegendem A4-Rückantwortcouvert ans ASTRA. 

 
Klaus-Joachim Pietsch

Brunnmattweg 2
6330 Cham

  
Unser Zeichen: I362-1459/Sni 
Sachbearbeiter/in: Nicole Schulz 
Zofingen, 15. Februar 2012 
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Die der Vereinbarung beiliegenden Dokumente Fenster-Aufnahme (Akustisches Projekt, 
AKP) sowie die Merkblätter „technische Anforderungen“ und „optimales Lüften“ verbleiben 
bei Ihnen.  
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Abteilung Strasseninfrastruktur                                           
Filiale Zofingen 
 
 
 
Nicole Schulz 
 
 
 
 
Beilagen:  
Vereinbarung inkl. Beilagen 
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V E R E I N B A R U N G 
 
 
zwischen der  
 
 
Schweizerischen Eidgenossenschaft 
 
 
vertreten durch  
 
Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur, 
Filiale Zofingen, Brühlstrasse 3, 4800 Zofingen 
 
und 
 
Eigentümer der Liegenschaft Brunnmattweg 2, 6330 Cham: 

Klaus-Joachim Pietsch 
Brunnmattweg 2, 6330 Cham 
 
betreffend 
 
N4, 6-Streifen-Ausbau Rütihof-Blegi:  

Schallschutzmassnahmen am Gebäude 
 
 
 

1. Ausgangslage 

Im Zusammenhang mit den 6-Spur-Ausbau der N4, auf dem Abschnitt Rütihof – Blegi, ist 
das Bundesamt für Strassen ASTRA als Eigentümerin der Nationalstrasse N4 durch die 
Umweltschutzgesetzgebung verpflichtet, die Einhaltung der massgebenden Grenzwerte zu 
überprüfen und nötigenfalls Massnahmen zu treffen. 
 
Für den die oben genannte Liegenschaft betreffenden Streckenabschnitt wurde ein 
Lärmschutzprojekt ausgearbeitet und mit der Plangenehmigung vom 6. Januar 2009 
genehmigt. Im Rahmen der Plangenehmigungsverfügung wurden Erleichterungsanträge 
gewährt und die pflichtigen Schallschutzmassnahmen nach Art. 20 und 25 
Umweltschutzgesetz (USG) angeordnet.  
 
 

2. Schallschutzmassnahmen 

Folgende Massnahmen am Gebäude müssen bei oben genannter Liegenschaft erfolgen; 
diese wurden anlässlich der Besichtigung vor Ort am 25.1.2007 bestimmt.  
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• Fassade / Fenster über Immissionsgrenzwert (IGW): Pflichtmassnahmen  

Liegenschaft Fassade Etage  Fenster-
bezeichnung 

Anzahl 
Fenster 

Anzahl 
Lüfter 

Rollladen-
kasten san.  

Richtpreis 
in CHF * 

Brunnmattweg 2  Süd EG 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4 

4  4  

 Süd 1. OG 2.1, 2.2, 3.1 3  3  

Total Pflichtmassnahmen 7  7 20'400,- 

* Richtpreise Einbau neue SSF und Schalldämmlüfter sowie allfällige 
   Rollladenkastensanierung. Richtpreise inkl. MwSt. 

 
Die oben in der Tabelle aufgeführten Fenster werden durch den Eigentümer ersetzt. Der 
Hauseigentümer ist Bauherr. Das Vorgehen und die einzelnen Arbeitsschritte sowie 
Zuständigkeiten sind nachfolgend erläutert.  
 
Sämtliche Fenster und ausgeführten Massnahmen müssen die vom ASTRA vorgegebenen 
technischen Anforderungen erfüllen (Schalldämm-Mindestanforderungen im Regelfall: R'w 
+C ≥ 32 und R'w ≥ 35 dB). Detailliertere Angaben dazu sind dem Merkblatt Technische 
Anforderungen an Schallschutzmassnahmen an Gebäuden zu entnehmen (siehe Beilage).  
 
 

3. Festgelegter Ablauf 

a. Vereinbarung unterzeichnen 

Der Eigentümer unterzeichnet die vorliegende Vereinbarung in zweifacher Ausführung 
und retourniert die beiden Exemplare zusammen mit einem Einzahlungsschein von 
seiner Post- bzw. Bankverbindung mit beiliegendem, voradressiertem 
Rückantwortcouvert ans ASTRA. Falls der Eigentümer keinen Einzahlungsschein 
besitzt, sind die Kontoinformationen auf Seite 4 der Vereinbarung auszufüllen.  

b. Schallschutzfenster einbauen 

Nach Einholung von drei Offerten lässt der Eigentümer als Bauherr die 
Schallschutzfenster einbauen. Wichtig ist, dass dabei die technischen Anforderungen 
der eingebauten Schallschutzfenster die Vorgaben des ASTRA erfüllen. Diese sind im 
beigelegten technischen Merkblatt definiert. Die Eigentümer können das Merkblatt dem 
Fensterbauer bei der Einholung der Offerte beilegen, damit dieser bereits in seinem 
Angebot die Anforderungen berücksichtigt.  
Der Kostenbeitrag des ASTRA wird maximal in Höhe des oben angegebenen 
Richtpreises zurückerstattet.  

c. Rechnung einschicken 

Der Eigentümer schickt die Rechnung (Original) des Fensterbauers mit beiliegendem, 
voradressiertem Rückantwortcouvert ans ASTRA. 
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d. Abnahmeprotokoll erstellen 

Das ASTRA prüft die Rechnung und beauftragt die Projektverfasser (vom ASTRA 
beauftragtes Büro) ein Abnahmeprotokoll der eingebauten Schallschutzfenster zu 
erstellen. Der Projektverfasser kontaktiert den Eigentümer für einen 
Besichtigungstermin. Im Abnahmeprotokoll setzt der Vertreter des ASTRA 
(Projektverfasser) den definitiv zu zahlenden Kostenbeitrag des ASTRA fest. Das 
Protokoll wird von Unternehmer (Fensterbauer), Eigentümer und Projektverfasser 
unterzeichnet. Der Projektverfasser retourniert das Abnahmeprotokoll innerhalb von 10 
Arbeitstagen ans ASTRA. 

e. Auszahlung freigeben 

Nach Erhalt des Abnahmeprotokolls gibt das ASTRA die Auszahlung des im 
Abnahmeprotokoll festgesetzten Betrags frei. Die Zahlung erfolgt innerhalb von 45 
Tagen ab Eingang des unterschriebenen Abnahmeprotokolls beim ASTRA. 

 

4. Bedingungen für die Auszahlung 

Die Auszahlung der Kostenbeiträge wird nur dann freigegeben, wenn dem ASTRA folgende 
Unterlagen vorliegen: 
• Vollständige Kontoangaben des Begünstigten. Der Kontoinhaber muss zwingend mit 

dem in der Vereinbarung genannten Begünstigten übereinstimmen. 
• Originalrechnung vom Fensterbauer. 
• Von Bauleitung und Eigentümer unterzeichnetes Abnahmeprotokoll. 
Die Auszahlung erfolgt einmalig für den gesamten Kostenbeitrag (keine Teilzahlungen). 
 
Der Fensterersatz und die Abrechnung müssen bis spätestens 30. November 2012 
abgeschlossen sein.  
 
Der Eigentümer hat Anrecht auf ein bezüglich Material, Gestaltung (z.B. Sprossenteilung) 
und technischer Ausrüstung (z.B. Öffnungsart) dem bestehenden Zustand ähnliches Fenster. 
Mehrpreise z.B. für Holz-Metallfenster (bei best. Holzfenstern), bessere Verglasungen 
(Giessharz bei Anforderungen R'w < 37 dB) sowie zusätzliche technische Ausrüstungen sind 
in Offerte und Rechnung auszuweisen und vom Eigentümer selbst zu bezahlen. 
 
Die Kosten für den Unterhalt, den Betrieb und die spätere Erneuerung der 
Schallschutzmassnahmen gehen zu Lasten des Liegenschaftseigentümers.  
 
Der Gebäudeeigentümer verpflichtet sich (bei Pflichtmassnahmen), alle Rechte und 
Pflichten, die sich aus dieser Vereinbarung ergeben, auf allfällige Rechtsnachfolger zu 
übertragen mit der Verpflichtung um Weiterübertragung (z.B. bei Handänderung der 
Liegenschaft). Mit der Realisierung der vorerwähnten Schallschutzmassnahmen auf Kosten 
des Strasseneigentümers werden die zurzeit geltenden Vorschriften der 
Lärmschutzgesetzgebung erfüllt.  
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Kontoinhaber        

Post / Bank und Clearing-Nr.        

Konto Nr.       

IBAN Nr.       

 

 
Mit nachfolgender Unterschrift bestätigt der Eigentümer sein Einverständnis mit denen vom 
Bundesamt für Strassen geplanten Massnahmen. 
 
 
 
Beilagen:    
• Fenster-Aufnahme (Dokumentation Akustisches Projekt, AKP) 
• Eigentümer-Merkblatt „technische Anforderungen“ 
• Eigentümer-Merkblatt „optimales Lüften“ 
• Antwortcouvert für die Rücksendung der unterzeichneten Vereinbarung 
• Antwortcouvert für die Einsendung der Rechnung  
 
 
 
 
Ort, Datum : 
 
 
................................................................... 
 
 
Unterschrift : 
 
 
 
................................................................... 
(Eigentümer) 

Ort, Datum:  
 
 
Zofingen,.................................................  
 
 
Unterschrift : 
 
 
 
................................................................... 
(ASTRA) 
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Bundesamt für Strassen ASTRA 
Nicole Schulz 
Brühlstrasse 3, 4800 Zofingen 
Tel. +41 62 745 75 45, Fax  
nicole.schulz@astra.admin.ch 
www.astra.admin.ch  

 
 

CH-4800 Zofingen , ASTRA  
X   Standortadresse: X Postadresse:  

6-Spur-Ausbau N4, Abschnitt Verzweigung Blegi – Verzweigung Rütihof 
Vereinbarung Schallschutzmassnahmen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Wir freuen uns, Ihnen hiermit die Vereinbarung inklusive Beilagen über die Ausrichtung von 
Kostenbeiträgen durch das Bundesamt für Strassen ASTRA für Schallschutzfenster an Ihrer 
Liegenschaft zustellen zu können. Die notwendigen Grundlagen und Richtlinien liegen nun 
vor und das Projekt kann in die Ausführungsphase gehen.  

In der beiliegenden Vereinbarung finden Sie eine Beschreibung der Massnahmen, des Ab-
laufs und der Bedingungen für die Kostenbeteiligung. Diese Vorgaben sind durch den Eigen-
tümer zwingend einzuhalten, um den Kostenbeitrag des ASTRA zu erhalten.  

Wir bitten Sie, die Vereinbarung sorgfältig durchzulesen und in zweifacher Ausführung zu 
unterzeichnen. Die beiden unterzeichneten Exemplare der Vereinbarung retournieren Sie 
bitte zusammen mit einem Einzahlungsschein von ihrer Post- bzw. Bankverbindung mit bei-
liegendem A4-Rückantwortcouvert ans ASTRA. 

 
Josef Huber

Brunnmattweg 4
6330 Cham

  
Unser Zeichen: I362-1459/Sni 
Sachbearbeiter/in: Nicole Schulz 
Zofingen, 15. Februar 2012 
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Die der Vereinbarung beiliegenden Dokumente Fenster-Aufnahme (Akustisches Projekt, 
AKP) sowie die Merkblätter „technische Anforderungen“ und „optimales Lüften“ verbleiben 
bei Ihnen.  
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Abteilung Strasseninfrastruktur                                           
Filiale Zofingen 
 
 
 
Nicole Schulz 
 
 
 
 
Beilagen:  
Vereinbarung inkl. Beilagen 
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V E R E I N B A R U N G 
 
 
zwischen der  
 
 
Schweizerischen Eidgenossenschaft 
 
 
vertreten durch  
 
Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur, 
Filiale Zofingen, Brühlstrasse 3, 4800 Zofingen 
 
und 
 
Eigentümer der Liegenschaft Brunnmattweg 4, 6330 Cham: 

Josef Huber 
Brunnmattweg 4, 6330 Cham 
 
betreffend 
 
N4, 6-Streifen-Ausbau Rütihof-Blegi:  

Schallschutzmassnahmen am Gebäude 
 
 
 

1. Ausgangslage 

Im Zusammenhang mit den 6-Spur-Ausbau der N4, auf dem Abschnitt Rütihof – Blegi, ist 
das Bundesamt für Strassen ASTRA als Eigentümerin der Nationalstrasse N4 durch die 
Umweltschutzgesetzgebung verpflichtet, die Einhaltung der massgebenden Grenzwerte zu 
überprüfen und nötigenfalls Massnahmen zu treffen. 
 
Für den die oben genannte Liegenschaft betreffenden Streckenabschnitt wurde ein 
Lärmschutzprojekt ausgearbeitet und mit der Plangenehmigung vom 6. Januar 2009 
genehmigt. Im Rahmen der Plangenehmigungsverfügung wurden Erleichterungsanträge 
gewährt und die pflichtigen Schallschutzmassnahmen nach Art. 20 und 25 
Umweltschutzgesetz (USG) angeordnet.  
 
 

2. Schallschutzmassnahmen 

Folgende Massnahmen am Gebäude müssen bei oben genannter Liegenschaft erfolgen; 
diese wurden anlässlich der Besichtigung vor Ort am 25.1.2007 bestimmt.  
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• Fassade / Fenster über Immissionsgrenzwert (IGW): Pflichtmassnahmen  

Liegenschaft Fassade Etage  Fenster-
bezeichnung 

Anzahl 
Fenster 

Anzahl 
Lüfter 

Rollladen-
kasten san.  

Richtpreis 
in CHF * 

Brunnmattweg 4  Süd EG 1.1, 1.2, 1.3,  3  3  

 Süd 1. OG 2.1, 3.1, 3.2 3  3  

Total Pflichtmassnahmen 6  6 16'400,- 

* Richtpreise Einbau neue SSF und Schalldämmlüfter sowie allfällige 
   Rollladenkastensanierung. Richtpreise inkl. MwSt. 

 
Die oben in der Tabelle aufgeführten Fenster werden durch den Eigentümer ersetzt. Der 
Hauseigentümer ist Bauherr. Das Vorgehen und die einzelnen Arbeitsschritte sowie 
Zuständigkeiten sind nachfolgend erläutert.  
 
Sämtliche Fenster und ausgeführten Massnahmen müssen die vom ASTRA vorgegebenen 
technischen Anforderungen erfüllen (Schalldämm-Mindestanforderungen im Regelfall: R'w 
+C ≥ 32 und R'w ≥ 35 dB). Detailliertere Angaben dazu sind dem Merkblatt Technische 
Anforderungen an Schallschutzmassnahmen an Gebäuden zu entnehmen (siehe Beilage).  
 
 

3. Festgelegter Ablauf 

a. Vereinbarung unterzeichnen 

Der Eigentümer unterzeichnet die vorliegende Vereinbarung in zweifacher Ausführung 
und retourniert die beiden Exemplare zusammen mit einem Einzahlungsschein von 
seiner Post- bzw. Bankverbindung mit beiliegendem, voradressiertem 
Rückantwortcouvert ans ASTRA. Falls der Eigentümer keinen Einzahlungsschein 
besitzt, sind die Kontoinformationen auf Seite 4 der Vereinbarung auszufüllen.  

b. Schallschutzfenster einbauen 

Nach Einholung von drei Offerten lässt der Eigentümer als Bauherr die 
Schallschutzfenster einbauen. Wichtig ist, dass dabei die technischen Anforderungen 
der eingebauten Schallschutzfenster die Vorgaben des ASTRA erfüllen. Diese sind im 
beigelegten technischen Merkblatt definiert. Die Eigentümer können das Merkblatt dem 
Fensterbauer bei der Einholung der Offerte beilegen, damit dieser bereits in seinem 
Angebot die Anforderungen berücksichtigt.  
Der Kostenbeitrag des ASTRA wird maximal in Höhe des oben angegebenen 
Richtpreises zurückerstattet.  

c. Rechnung einschicken 

Der Eigentümer schickt die Rechnung (Original) des Fensterbauers mit beiliegendem, 
voradressiertem Rückantwortcouvert ans ASTRA. 
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d. Abnahmeprotokoll erstellen 

Das ASTRA prüft die Rechnung und beauftragt die Projektverfasser (vom ASTRA 
beauftragtes Büro) ein Abnahmeprotokoll der eingebauten Schallschutzfenster zu 
erstellen. Der Projektverfasser kontaktiert den Eigentümer für einen 
Besichtigungstermin. Im Abnahmeprotokoll setzt der Vertreter des ASTRA 
(Projektverfasser) den definitiv zu zahlenden Kostenbeitrag des ASTRA fest. Das 
Protokoll wird von Unternehmer (Fensterbauer), Eigentümer und Projektverfasser 
unterzeichnet. Der Projektverfasser retourniert das Abnahmeprotokoll innerhalb von 10 
Arbeitstagen ans ASTRA. 

e. Auszahlung freigeben 

Nach Erhalt des Abnahmeprotokolls gibt das ASTRA die Auszahlung des im 
Abnahmeprotokoll festgesetzten Betrags frei. Die Zahlung erfolgt innerhalb von 45 
Tagen ab Eingang des unterschriebenen Abnahmeprotokolls beim ASTRA. 

 

4. Bedingungen für die Auszahlung 

Die Auszahlung der Kostenbeiträge wird nur dann freigegeben, wenn dem ASTRA folgende 
Unterlagen vorliegen: 
• Vollständige Kontoangaben des Begünstigten. Der Kontoinhaber muss zwingend mit 

dem in der Vereinbarung genannten Begünstigten übereinstimmen. 
• Originalrechnung vom Fensterbauer. 
• Von Bauleitung und Eigentümer unterzeichnetes Abnahmeprotokoll. 
Die Auszahlung erfolgt einmalig für den gesamten Kostenbeitrag (keine Teilzahlungen). 
 
Der Fensterersatz und die Abrechnung müssen bis spätestens 30. November 2012 
abgeschlossen sein.  
 
Der Eigentümer hat Anrecht auf ein bezüglich Material, Gestaltung (z.B. Sprossenteilung) 
und technischer Ausrüstung (z.B. Öffnungsart) dem bestehenden Zustand ähnliches Fenster. 
Mehrpreise z.B. für Holz-Metallfenster (bei best. Holzfenstern), bessere Verglasungen 
(Giessharz bei Anforderungen R'w < 37 dB) sowie zusätzliche technische Ausrüstungen sind 
in Offerte und Rechnung auszuweisen und vom Eigentümer selbst zu bezahlen. 
 
Die Kosten für den Unterhalt, den Betrieb und die spätere Erneuerung der 
Schallschutzmassnahmen gehen zu Lasten des Liegenschaftseigentümers.  
 
Der Gebäudeeigentümer verpflichtet sich (bei Pflichtmassnahmen), alle Rechte und 
Pflichten, die sich aus dieser Vereinbarung ergeben, auf allfällige Rechtsnachfolger zu 
übertragen mit der Verpflichtung um Weiterübertragung (z.B. bei Handänderung der 
Liegenschaft). Mit der Realisierung der vorerwähnten Schallschutzmassnahmen auf Kosten 
des Strasseneigentümers werden die zurzeit geltenden Vorschriften der 
Lärmschutzgesetzgebung erfüllt.  
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Kontoinhaber        

Post / Bank und Clearing-Nr.        

Konto Nr.       

IBAN Nr.       

 

 
Mit nachfolgender Unterschrift bestätigt der Eigentümer sein Einverständnis mit denen vom 
Bundesamt für Strassen geplanten Massnahmen. 
 
 
 
Beilagen:    
• Fenster-Aufnahme (Dokumentation Akustisches Projekt, AKP) 
• Eigentümer-Merkblatt „technische Anforderungen“ 
• Eigentümer-Merkblatt „optimales Lüften“ 
• Antwortcouvert für die Rücksendung der unterzeichneten Vereinbarung 
• Antwortcouvert für die Einsendung der Rechnung  
 
 
 
 
Ort, Datum : 
 
 
................................................................... 
 
 
Unterschrift : 
 
 
 
................................................................... 
(Eigentümer) 

Ort, Datum:  
 
 
Zofingen,.................................................  
 
 
Unterschrift : 
 
 
 
................................................................... 
(ASTRA) 
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Eidgenössisches Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

 

1/2 

 

Bundesamt für Strassen ASTRA 
Nicole Schulz 
Brühlstrasse 3, 4800 Zofingen 
Tel. +41 62 745 75 45, Fax  
nicole.schulz@astra.admin.ch 
www.astra.admin.ch  

 
 

CH-4800 Zofingen , ASTRA  
X   Standortadresse: X Postadresse:  

6-Spur-Ausbau N4, Abschnitt Verzweigung Blegi – Verzweigung Rütihof 
Vereinbarung Schallschutzmassnahmen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Wir freuen uns, Ihnen hiermit die Vereinbarung inklusive Beilagen über die Ausrichtung von 
Kostenbeiträgen durch das Bundesamt für Strassen ASTRA für Schallschutzfenster an Ihrer 
Liegenschaft zustellen zu können. Die notwendigen Grundlagen und Richtlinien liegen nun 
vor und das Projekt kann in die Ausführungsphase gehen.  

In der beiliegenden Vereinbarung finden Sie eine Beschreibung der Massnahmen, des Ab-
laufs und der Bedingungen für die Kostenbeteiligung. Diese Vorgaben sind durch den Eigen-
tümer zwingend einzuhalten, um den Kostenbeitrag des ASTRA zu erhalten.  

Wir bitten Sie, die Vereinbarung sorgfältig durchzulesen und in zweifacher Ausführung zu 
unterzeichnen. Die beiden unterzeichneten Exemplare der Vereinbarung retournieren Sie 
bitte zusammen mit einem Einzahlungsschein von ihrer Post- bzw. Bankverbindung mit bei-
liegendem A4-Rückantwortcouvert ans ASTRA. 

 
Claudia und Martin Braun-Aregger

Brunnmattweg 6
6330 Cham

  
Unser Zeichen: I362-1459/Sni 
Sachbearbeiter/in: Nicole Schulz 
Zofingen, 15. Februar 2012 

     157



I362-1459 
 

2/2 

 
 

Die der Vereinbarung beiliegenden Dokumente Fenster-Aufnahme (Akustisches Projekt, 
AKP) sowie die Merkblätter „technische Anforderungen“ und „optimales Lüften“ verbleiben 
bei Ihnen.  
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Abteilung Strasseninfrastruktur                                           
Filiale Zofingen 
 
 
 
Nicole Schulz 
 
 
 
 
Beilagen:  
Vereinbarung inkl. Beilagen 
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V E R E I N B A R U N G 
 
 
zwischen der  
 
 
Schweizerischen Eidgenossenschaft 
 
 
vertreten durch  
 
Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur, 
Filiale Zofingen, Brühlstrasse 3, 4800 Zofingen 
 
und 
 
Eigentümer der Liegenschaft Brunnmattweg 6, 6330 Cham: 

Claudia und Martin Braun-Aregger 
Brunnmattweg 6, 6330 Cham 
 
betreffend 
 
N4, 6-Streifen-Ausbau Rütihof-Blegi:  

Schallschutzmassnahmen am Gebäude 
 
 
 

1. Ausgangslage 

Im Zusammenhang mit den 6-Spur-Ausbau der N4, auf dem Abschnitt Rütihof – Blegi, ist 
das Bundesamt für Strassen ASTRA als Eigentümerin der Nationalstrasse N4 durch die 
Umweltschutzgesetzgebung verpflichtet, die Einhaltung der massgebenden Grenzwerte zu 
überprüfen und nötigenfalls Massnahmen zu treffen. 
 
Für den die oben genannte Liegenschaft betreffenden Streckenabschnitt wurde ein 
Lärmschutzprojekt ausgearbeitet und mit der Plangenehmigung vom 6. Januar 2009 
genehmigt. Im Rahmen der Plangenehmigungsverfügung wurden Erleichterungsanträge 
gewährt und die pflichtigen Schallschutzmassnahmen nach Art. 20 und 25 
Umweltschutzgesetz (USG) angeordnet.  
 
 

     159



Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Strassen ASTRA

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Strassen ASTRA

  
 
 

05-2-2_SSF-NS_Vereinbarung_120215.doc  Seite 2 von 4 

2. Schallschutzmassnahmen 

Folgende Massnahmen am Gebäude müssen bei oben genannter Liegenschaft erfolgen; 
diese wurden anlässlich der Besichtigung vor Ort am 25.1.2007 bestimmt.  
 
• Fassade / Fenster über Immissionsgrenzwert (IGW): Pflichtmassnahmen  

Liegenschaft Fassade Etage  Fenster-
bezeichnung 

Anzahl 
Fenster 

Anzahl 
Lüfter 

Rollladen-
kasten san.  

Richtpreis 
in CHF * 

Brunnmattweg 6  Süd EG 1.1, 1.2, 1.3 3  3  

 Süd 1. OG 2.1, 3.1, 3.2 3  3  

Total Pflichtmassnahmen 6  6 17'500,- 

* Richtpreise Einbau neue SSF und Schalldämmlüfter sowie allfällige 
   Rollladenkastensanierung. Richtpreise inkl. MwSt. 

 
Die oben in der Tabelle aufgeführten Fenster werden durch den Eigentümer ersetzt. Der 
Hauseigentümer ist Bauherr. Das Vorgehen und die einzelnen Arbeitsschritte sowie 
Zuständigkeiten sind nachfolgend erläutert.  
 
Sämtliche Fenster und ausgeführten Massnahmen müssen die vom ASTRA vorgegebenen 
technischen Anforderungen erfüllen (Schalldämm-Mindestanforderungen im Regelfall: R'w 
+C ≥ 32 und R'w ≥ 35 dB). Detailliertere Angaben dazu sind dem Merkblatt Technische 
Anforderungen an Schallschutzmassnahmen an Gebäuden zu entnehmen (siehe Beilage).  
 
 

3. Festgelegter Ablauf 

a. Vereinbarung unterzeichnen 

Der Eigentümer unterzeichnet die vorliegende Vereinbarung in zweifacher Ausführung 
und retourniert die beiden Exemplare zusammen mit einem Einzahlungsschein von 
seiner Post- bzw. Bankverbindung mit beiliegendem, voradressiertem 
Rückantwortcouvert ans ASTRA. Falls der Eigentümer keinen Einzahlungsschein 
besitzt, sind die Kontoinformationen auf Seite 4 der Vereinbarung auszufüllen.  

b. Schallschutzfenster einbauen 

Nach Einholung von drei Offerten lässt der Eigentümer als Bauherr die 
Schallschutzfenster einbauen. Wichtig ist, dass dabei die technischen Anforderungen 
der eingebauten Schallschutzfenster die Vorgaben des ASTRA erfüllen. Diese sind im 
beigelegten technischen Merkblatt definiert. Die Eigentümer können das Merkblatt dem 
Fensterbauer bei der Einholung der Offerte beilegen, damit dieser bereits in seinem 
Angebot die Anforderungen berücksichtigt.  
Der Kostenbeitrag des ASTRA wird maximal in Höhe des oben angegebenen 
Richtpreises zurückerstattet.  

c. Rechnung einschicken 

Der Eigentümer schickt die Rechnung (Original) des Fensterbauers mit beiliegendem, 
voradressiertem Rückantwortcouvert ans ASTRA. 
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d. Abnahmeprotokoll erstellen 

Das ASTRA prüft die Rechnung und beauftragt die Projektverfasser (vom ASTRA 
beauftragtes Büro) ein Abnahmeprotokoll der eingebauten Schallschutzfenster zu 
erstellen. Der Projektverfasser kontaktiert den Eigentümer für einen 
Besichtigungstermin. Im Abnahmeprotokoll setzt der Vertreter des ASTRA 
(Projektverfasser) den definitiv zu zahlenden Kostenbeitrag des ASTRA fest. Das 
Protokoll wird von Unternehmer (Fensterbauer), Eigentümer und Projektverfasser 
unterzeichnet. Der Projektverfasser retourniert das Abnahmeprotokoll innerhalb von 10 
Arbeitstagen ans ASTRA. 

e. Auszahlung freigeben 

Nach Erhalt des Abnahmeprotokolls gibt das ASTRA die Auszahlung des im 
Abnahmeprotokoll festgesetzten Betrags frei. Die Zahlung erfolgt innerhalb von 45 
Tagen ab Eingang des unterschriebenen Abnahmeprotokolls beim ASTRA. 

 

4. Bedingungen für die Auszahlung 

Die Auszahlung der Kostenbeiträge wird nur dann freigegeben, wenn dem ASTRA folgende 
Unterlagen vorliegen: 
• Vollständige Kontoangaben des Begünstigten. Der Kontoinhaber muss zwingend mit 

dem in der Vereinbarung genannten Begünstigten übereinstimmen. 
• Originalrechnung vom Fensterbauer. 
• Von Bauleitung und Eigentümer unterzeichnetes Abnahmeprotokoll. 
Die Auszahlung erfolgt einmalig für den gesamten Kostenbeitrag (keine Teilzahlungen). 
 
Der Fensterersatz und die Abrechnung müssen bis spätestens 30. November 2012 
abgeschlossen sein.  
 
Der Eigentümer hat Anrecht auf ein bezüglich Material, Gestaltung (z.B. Sprossenteilung) 
und technischer Ausrüstung (z.B. Öffnungsart) dem bestehenden Zustand ähnliches Fenster. 
Mehrpreise z.B. für Holz-Metallfenster (bei best. Holzfenstern), bessere Verglasungen 
(Giessharz bei Anforderungen R'w < 37 dB) sowie zusätzliche technische Ausrüstungen sind 
in Offerte und Rechnung auszuweisen und vom Eigentümer selbst zu bezahlen. 
 
Die Kosten für den Unterhalt, den Betrieb und die spätere Erneuerung der 
Schallschutzmassnahmen gehen zu Lasten des Liegenschaftseigentümers.  
 
Der Gebäudeeigentümer verpflichtet sich (bei Pflichtmassnahmen), alle Rechte und 
Pflichten, die sich aus dieser Vereinbarung ergeben, auf allfällige Rechtsnachfolger zu 
übertragen mit der Verpflichtung um Weiterübertragung (z.B. bei Handänderung der 
Liegenschaft). Mit der Realisierung der vorerwähnten Schallschutzmassnahmen auf Kosten 
des Strasseneigentümers werden die zurzeit geltenden Vorschriften der 
Lärmschutzgesetzgebung erfüllt.  
 
 

     161



Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Strassen ASTRA

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Strassen ASTRA

  
 
 

05-2-2_SSF-NS_Vereinbarung_120215.doc  Seite 4 von 4 

Kontoinhaber        

Post / Bank und Clearing-Nr.        

Konto Nr.       

IBAN Nr.       

 

 
Mit nachfolgender Unterschrift bestätigt der Eigentümer sein Einverständnis mit denen vom 
Bundesamt für Strassen geplanten Massnahmen. 
 
 
 
Beilagen:    
• Fenster-Aufnahme (Dokumentation Akustisches Projekt, AKP) 
• Eigentümer-Merkblatt „technische Anforderungen“ 
• Eigentümer-Merkblatt „optimales Lüften“ 
• Antwortcouvert für die Rücksendung der unterzeichneten Vereinbarung 
• Antwortcouvert für die Einsendung der Rechnung  
 
 
 
 
Ort, Datum : 
 
 
................................................................... 
 
 
Unterschrift : 
 
 
 
................................................................... 
(Eigentümer) 

Ort, Datum:  
 
 
Zofingen,.................................................  
 
 
Unterschrift : 
 
 
 
................................................................... 
(ASTRA) 
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Vollzug Lärmschutz an Nationalstrassen
Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden

Bundesamt für Strassen
ASTRA

Abschnitt Blegi - Rüthof
NATIONALSTRASSE N04 
Unterhaltsabschnitt 24 / Kilometer 93.500 – 99.900 
6 - Streifen - Ausbau
80.2.5 Kosten SFF

Vorname Nachname Adresse 1 Ort 1 Adresse 2 Ort 2 Besichtigung Kosten total freiw. Massn. Gesamt- Planungs- Bemerkungen
Termin RLK SDL Kosten total Kosten Kosten ASTRA Eigentümer (z.B. spezielle Zusatzmassnahmen)

>IGW >FW >FW >FW SSF RLK SDL SSF RLK SDL [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [CHF]

Hans Werder-Weibel Moosmattstrasse 8 6331 Hünenberg Bösch 85 6331 Hünenberg 25.1.2007 14 18'100 -       -  18'100 -                     18'100 4'525 22'625

Othmar Hausheer Fildernweg 1 6330 Cham Fildernweg 1 6330 Cham 25.1.2007 13 15'400 15'400 15'400 3'850 19'250

Othmar Hausheer Fildernweg 1 6330 Cham Fildernweg 3 6330 Cham 25.1.2007 7 8'000 8'000 8'000 2'000 10'000

Bruno Niederberger Fildernweg 5 6330 Cham Fildernweg 5 6330 Cham 25.1.2007 4 13'300 13'300 13'300 3'325 16'625

Markus Dietrisch Lindenstrasse 2 6330 Cham Lindenstrasse 2 6330 Cham 25.1.2007 15 46'900 14'600 14'600 14'600 3'650 18'250

Klaus-Joachim Pietsch Brunnmattweg 2 6330 Cham Brunnmattweg 2 6330 Cham 25.1.2007 7 7 17'700 2'700 20'400 20'400 5'100 25'500

Josef Huber Brunnmattweg 4 6330 Cham Brunnmattweg 4 6330 Cham 25.1.2007 6 6 14'300 2'100 16'400 16'400 4'100 20'500

Claudia und Martin Braun-Aregger Brunnmattweg 6 6330 Cham Brunnmattweg 6 6330 Cham 25.1.2007 6 6 15'100 2'400 17'500 17'500 4'375 21'875

Total 72 19 148'800 7'200 14'600 123'700 123'700 30'925 154'625

Bemerkungen >FW (IGW): Kostenbeteiligung Bund = 100% bei Sanierungen resp. Pauschalbeitrag** bei Rückerstattungen Legende SSF:  Schallschutzfenster
Die Kosten basieren auf den nachfolgenden Richtpreisen. RLK:  Rollladenkasten
Für die Liegenschaft Lindenstrasse 2 wurde die Rückerstattung in Form altersbereinigter Rechnungbeiträge kalkuliert SDL:  Schalldämmlüfter

*Kostenrückerstattung von bereits realisierten Pflicht-Schallschutzmassnahmen:
  - Für schalltechnisch genügende SSF ist eine Rückerstattung in Form eines altersbereinigten Pauschalbeitrags vorgesehen.
    Der  Beitrag berechnet sich anhand der Fenstermasse und des Fenstertyps.
    Siehe dazu nachfolgende Richtpreise. Pro Fenster ist ein Maximalbetrag von 2000.- CHF festgesetzt.
    Für die Altersbereinigung kann z.B. der Zürcher Baukostenindex beigezogen werden. 

Kostenaufteilung
SSF Fensterersatz Rückerstattung

Anzahl Massnahmen Kosten Kosten

Formular 5

Prona AG I Collègegasse 9 I Postfach 3556 I CH-2500 Biel 3
Tel. +41 32 328 88 28 I Fax +41 32 328 88 22 I biel@prona.ch I www.prona.ch

Version März 2012
     163



Bösch 85

Kostenschätzung
MAX.BETRAG

(INTERN)
PFLICHTMASSNAHMEN KV + 10%

WAS Anzahl Summe m2 CHF
H - Fenster 11 10.63           12'800.00    14'100         
K - Fenster 0 -               -              

HM - Fenster 3 2.96             5'300.00      5'800           

weitere Massnahmen:
SDL 0 - 0 -              
RLK 0 - 0 -              
Sonstiges - -              
SUMME Pflichtmassnahmen 18'100.00    19'900         

FREIWILLIGE MASSNAHMEN

Anz. Fenster m2 / Fenster CHF
0 - > 0.5 m2 0 -              
0 - ≤ 0.5 m2 0 -              

Sonstiges -              
SUMME freiwillige Massnahmen -               -              

TOTAL 18'100.00    19'900         
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Fildernweg1

Kostenschätzung
MAX.BETRAG

(INTERN)
PFLICHTMASSNAHMEN KV + 10%

WAS Anzahl Summe m2 CHF
H - Fenster 11 10.72           12'900.00    14'200         

<0.9m2 2 1.71             2'500.00      
K - Fenster 0 -               -              

HM - Fenster 0 -               -               -              

weitere Massnahmen:
SDL 0 - 0 -              
RLK 0 - 0 -              
Sonstiges - -              
SUMME Pflichtmassnahmen 12.43           15'400.00    16'900         

FREIWILLIGE MASSNAHMEN

Anz. Fenster m2 / Fenster CHF
0 - > 0.5 m2 0 -              
0 - ≤ 0.5 m2 0 -              

Sonstiges -              
SUMME freiwillige Massnahmen -               -              

TOTAL 15'400.00    16'900         
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Fildernweg3

Kostenschätzung
MAX.BETRAG

(INTERN)
PFLICHTMASSNAHMEN KV + 10%

WAS Anzahl Summe m2 CHF
H - Fenster 4 2.2               3'200.00      3'500           

2 2.5               3'000.00      
1 1.7               1'800.00      

K - Fenster 0 -               -              
HM - Fenster 0 -               -               -              

weitere Massnahmen:
SDL 0 - 0 -              
RLK 0 - 0 -              
Sonstiges - -              
SUMME Pflichtmassnahmen 6.35             8'000.00      8'800           

FREIWILLIGE MASSNAHMEN

Anz. Fenster m2 / Fenster CHF
0 - > 0.5 m2 0 -              
0 - ≤ 0.5 m2 0 -              

Sonstiges -              
SUMME freiwillige Massnahmen -               -              

TOTAL 8'000.00      8'800           
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0.45 0.45
0.55 0.55

1.24 1.24
1.24 1.24
0.61 0.61
1.65 1.65
0.61 0.61
6.35 2.22 2.48 1.65 6.35
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Fildernweg5

Kostenschätzung
MAX.BETRAG

(INTERN)
PFLICHTMASSNAHMEN KV + 10%

WAS Anzahl Summe m2 CHF
H - Fenster 2 2.22             2'700.00      3'000           
K - Fenster 0 -               -              

HM - Fenster 0 -               -               -              

weitere Massnahmen:
SDL 0 - 0 -              
RLK 0 - 0 -              
Dachfenster 2 1.92 10600 11'700         
SUMME Pflichtmassnahmen 13'300.00    14'600         

FREIWILLIGE MASSNAHMEN

Anz. Fenster m2 / Fenster CHF
0 - > 0.5 m2 0 -              
0 - ≤ 0.5 m2 0 -              

Sonstiges -              
SUMME freiwillige Massnahmen -               -              

TOTAL 13'300.00    14'600         
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1.11 0.96
1.11 0.96
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Lindenstr.2

Kostenschätzung

PFLICHTMASSNAHMEN, Rückerstattung

WAS Anzahl Summe m2 CHF
H - Fenster 0 -               -               
K - Fenster 0 -               -               

HM - Fenster 15 28.98           46'900.00    52'164.00    Fenstergrössenkorrektur

weitere Massnahmen:
SDL 0 - 0
RLK 0 - 0
Sonstiges -
SUMME Pflichtmassnahmen 46'900.00    

FREIWILLIGE MASSNAHMEN

Anz. Fenster m2 / Fenster CHF
0 - > 0.5 m2 0
0 - ≤ 0.5 m2 0

Sonstiges
SUMME freiwillige Massnahmen -               

TOTAL 46'900.00    

Baukostenindex
1995 874.2
2010 1042.6

CHF/SSF:
Max. Pauschalbeitrag 2'000           
Max. Pauschalbeitrag für SSF von 1995 1'677           

Altersbereinigter Pauschalbeitrag für Rückerstattung
Richtpreis 50% und Max 2kFr

Fenster-Nr. m2 CHF/SSF Max.Betrag Rechnungsbetrag inkl. Mwst. 
1.1 2.32 4'176           2'000           2'243           
2.1 2.32 4'176           2'000           2'243           
3.1 1.56 2'808           1'404           1'668           
3.2 1.65 2'970           1'485           1'723           
3.3 1.54 2'772           1'386           1'668           
4.1 2.32 4'176           2'000           2'243           
5.1 2.32 4'176           2'000           2'243           
6.1 2.32 4'176           2'000           2'243           
7.1 1.56 2'808           1'404           1'668           
7.2 1.65 2'970           1'485           1'763           
7.3 1.54 2'772           1'386           1'668           
8.1 2.32 4'176           2'000           2'243           
9.1 1.54 2'772           1'386           1'696           
10.1 1.54 2'772           1'386           1'696           
11.1 2.48 4'464           2'000           2'310           

SUMME 28.98 52'164         25'322         27'557         13'778       
14'660     
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Brunnmatt2

Kostenschätzung
MAX.BETRAG

(INTERN)
PFLICHTMASSNAHMEN KV + 10%

WAS Anzahl Summe m2 CHF
H - Fenster 2 2.79 3'300.00      3'600           

5 13.31 14'400.00    
K - Fenster 0 -               -              

HM - Fenster 0 0.00 -               -              

weitere Massnahmen:
SDL 0 - 0 -              
RLK 7 9.02 2700.00 3'000           
Sonstiges - -              
SUMME Pflichtmassnahmen 20'400.00    22'400         

FREIWILLIGE MASSNAHMEN

Anz. Fenster m2 / Fenster CHF
0 - > 0.5 m2 0 -              
0 - ≤ 0.5 m2 0 -              

Sonstiges -              
SUMME freiwillige Massnahmen -               -              

TOTAL 20'400.00    22'400         
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Brunnmatt4

Kostenschätzung
MAX.BETRAG

(INTERN)
PFLICHTMASSNAHMEN KV + 10%

WAS Anzahl Summe m2 CHF
H - Fenster 3 4.16 5'000.00      5'500           

>1.5m2 3 7.78 9'300.00      
K - Fenster 0 -               -              

HM - Fenster 0 0.00 -               -              

weitere Massnahmen:
SDL 0 - 0 -              
RLK 6 7.1 2100.00 2'300           
Sonstiges - -              
SUMME Pflichtmassnahmen 16'400.00    18'000         

FREIWILLIGE MASSNAHMEN

Anz. Fenster m2 / Fenster CHF
0 - > 0.5 m2 0 -              
0 - ≤ 0.5 m2 0 -              

Sonstiges -              
SUMME freiwillige Massnahmen -               -              

TOTAL 16'400.00    18'000         
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Brunnmatt6

Kostenschätzung
MAX.BETRAG

(INTERN)
PFLICHTMASSNAHMEN KV + 10%

WAS Anzahl Summe m2 CHF
H - Fenster 2 2.8 3'300.00      3'600           

4 10.9 11'800.00    
K - Fenster 0 -               -              

HM - Fenster 0 0.00 -               -              

weitere Massnahmen:
SDL 0 - 0 -              
RLK 6 7.9 2400.00 2'600           
Sonstiges - -              
SUMME Pflichtmassnahmen 17'500.00    19'300         

FREIWILLIGE MASSNAHMEN

Anz. Fenster m2 / Fenster CHF
0 - > 0.5 m2 0 -              
0 - ≤ 0.5 m2 0 -              

Sonstiges -              
SUMME freiwillige Massnahmen -               -              

TOTAL 17'500.00    19'300         
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Vollzug Lärmschutz an Nationalstrassen
Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden

Bundesamt für Strassen
ASTRA

Richtpreise Schallschutzfenster: Stand 2012

Fenster in Holz: 
Normalkonstruktion Fenster 1'200 CHF/m2

Normalkonstruktion Fenstertüre 1'350 CHF/m2

Fenster mit Stichbogen 2'350 CHF/m2

Denkmalschutz-Kombifenster (EV + IV) 2'100 CHF/m2

Denkmalschutz-Kombifenster (EV + IV) mit Stichbogen oder 
Sonderformen 3'200 CHF/m2

Dachflächenfenster inkl. Nebenarbeiten 5'500 CHF/m2

Fenster in anderen Materialien: 
Kunststoff-Fenster 80% % des Holzfenster-Preises
Holz-Metall-Fenster 150% % des Holzfenster-Preises
Holz-Metall-Fenster light (nur Flügel Metalverkleidung, Rahmen nicht) 120% % des Holzfenster-Preises

R’w + Ctr = 38 dB anstatt 35 dB 1.2 Faktor

- Fläche ≤ 0.9 m2 1.2 Faktor

- Fläche > 0.9 bis 1.5 m2 1.0 Faktor

- Fläche > 1.5 m2 0.9 Faktor
Andere Oberflächenfarbe anstatt weiss 1.2 Faktor
Kämpfer 1.2 Faktor

Weitere Richtpreise

Glasersatz in bestehendem Flügel 400    CHF/m2

Flügelersatz von Holzfenster 950    CHF/m2

Dichtung einnuten 25      CHF/m

Schalldämmlüfter mit Wärmerückgewinnung inkl. Zuleitung und 
Nebenarbeiten 2'250 CHF/Stk.
Sanierung bestehender Kasten 300    CHF/m
Neue Tür R’w > 35 dB 4'000 CHF/Stk.

Die Richtpreise wurden übernommen von der Publikation „Modell für die Ausarbeitung 
des akustischen Projektes (AkP)“ von Cercle Bruit aus dem Jahre 2007.
Die Werte von 2007 wurden anhand des Zürcher Baukostenindexes auf 2010 hochgerechnet (gerundet) 
und mittels üblicher Marktpreise (Projekte 2011) überprüft sowie entsprechend korrigiert.
Alle Preise inkl. Mwst.

Diverses: 

Korrekturen für Fensterpreise: 

Grössenkorrektur: 

Fenstersanierungen: 

Vollzugsordner, Register 5 Version Feb. 2012      175



Legende

Schweizerische Eidgenossenschaft, 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Nationalstrassen

N04

Bundesamt für Strassen

Dokument / Plan - Nr. (PV) P09082_1

A4
 Go
tth
ard

A4 nach Luzern

Verz
weig
ung 
Rüti
hof

PROJEKTGRENZE

Hün
enbe
rg

(Ho
lzh
äu
ser
nst
ras
se)

Ka
nto
nss
tra
sse
 36
8

(Chamerstrasse)

Kantonsstrasse C

(Sinserstrasse)
Kantonsstrasse 25

(Kronauerstra
sse)

Kantonsstrass
e 328

Lindencham

Anschluss Cham

Cham

Anschluss Zug
Steinhausen

Verzweigung Blegi

na
ch
 C
ha
m

A4 nach Zürich

A4
 na
ch
 C
hu
r / 
Sih
lbr
ug
g

nach Sins

5
6
7
8

4

2

3

PROJEKTGRENZE

PROJEKTGRENZE
1

A

D

E

B

C

FG
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Strassen Nr.

Blegi - Rütihof
1. Klasse

U. Abschnitt 24 Kt. Zug

(E41)

Situation  1:5'000
6 - STREIFEN - AUSBAU

TDcost- Bezeichnung 080026 6S Blegi

Übersichtsplan
Unterhaltskilometer: 
RBBS:

UH-KM 93.500 - UH-KM 99.00
935.00 bis 999.00

Detailprojekt Schallschutzfenster

Inventarobjekt-Nummer

Massstab: 
Erstellt:

Plotfile: 

Format: 

Eingegangen: 

Geprüft / Prüfung. : 

Freigabe: 

Erg.: 

Erg.: Gepr.: 
Gepr.: 

Dat.: Gepr.: 

1:5'000

25.05.2011

60 X 150

Ge

Projektverfasser: 

Projektleitung
Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

prona ag.umwelt.sicherheit
Collègegasse 9 / Postfach 3556

2500 Biel / Bienne 3
Tel. 032 328 88 28
Fax 032 328 88 22
E-mail: biel@prona.ch

Prona AG

Plangrundlagen: Plan 07.050-50-511 von Ingenieurgemeinschaft 
BLEGI (Bertold+Eicher / Emch+Berger / Gruner)

Projektierte Fahrbahn

Gebäude mit Erleichterungen gemäss PGV vom 06.01.2009

Gebäude mit Erleichterungen und Schallschutzmassnahmen am Gebäude

Unüberbaute Parzelle mit Erleichterungen gemäss PGV vom 06.01.2009

Erleichterungen gemäss Plangenehmigung vom 6. Januar 2009
Beim 6-Spurausbau Rütihof-Blegi handelt es sich um eine wesentliche Änderung. Schallschutz-
fenster – gestützt auf Art. 10 LSV – sind bereits ab Überschreitung des Immissionsgrenzwertes 
einzubauen (gelb + blau markierte Liegenschaften, 1 – 8). Dies gilt nicht bei Gebäuden, welche nach
dem 1.1.1985 bewilligt worden sind. Gemäss Art. 32 LSV müssen bei diesen Objekten Schall-
schutzfenster bereits eingebaut worden sein. Für diese Liegenschaften werden lediglich Erleicht-
erungen erteilt, es sind jedoch keine weiteren Schallschutzmassnahmen vorgesehen (gelb markierte
Liegenschaften, A - G). Für die folgenden Liegenschaften werden im Sinne von Art. 14 LSV die 
beantragten Erleichterungen gewährt:

A/B/C
1

2/3
4
5
6
7
8

Drei Gebäude auf Parzelle Nr. 1415 (Bösch 104, 106, 108), Hünenberg
Gebäude auf Parzelle Nr. 1534 (Bösch 85), Hünenberg
Zwei Gebäude auf Parzelle Nr. 2225 (Fildernweg 1, 3), Cham
Gebäude auf Parzelle Nr. 2228 (Fildernweg 5),  Cham
Gebäude auf Parzelle Nr. 2235 (Lindenstrasse 2), Cham
Gebäude auf Parzelle Nr. 2103 (Brunnmattweg 2), Cham
Gebäude auf Parzelle Nr. 2102 (Brunnmattweg 4), Cham
Gebäude auf Parzelle Nr. 2234 (Brunnmattweg 6), Cham

D
E
F
G

Gebäude auf Parzelle Nr. 2663, Cham
Gebäude auf Parzelle Nr. 484, Cham
Gebäude auf Parzelle Nr. 2089 (Langackerstrasse 25), Cham
Unüberbaute Parzelle Nr. 1982 (Langacher), Cham

     176


	00_80.2_Titel_Impressum
	0_6er_Register DP SSF
	2_80.2.1_TeilauftragSSF
	3_80.2.1_PGV
	5_80.2.2_Erleichterungen
	7_80.2.3_AKPs
	05-4_SSF-NS_AKP_Bö85
	05-4_SSF-NS_AKP_Fild1
	05-4_SSF-NS_AKP_Fild1b
	05-4_SSF-NS_AKP_Fild3
	05-4_SSF-NS_AKP_Fild3b
	05-4_SSF-NS_AKP_Fild5
	05-4_SSF-NS_AKP_Lind2
	05-4_SSF-NS_AKP_Lind2b
	05-4_SSF-NS_AKP_Bru2
	05-4_SSF-NS_AKP_Bru4
	05-4_SSF-NS_AKP_Bru6

	9_05-4_SSF_Vereinb inkl. Brief
	05-2-2_SSF-NS_Brief_Vereinbarung_Versand
	05-2-2_SSF-NS_Vereinbarung_Versand

	11_05-4_SSF-NS_Uebersicht_März 2012
	12_Kostenzusammenstellung pro Liegenschaft
	05-4_SSF-NS_Bösch 85_Kosten
	05-4_SSF-NS_Fildern 1
	05-4_SSF-NS_Fildern 3
	05-4_SSF-NS_Fildern 5
	05-4_SSF-NS_Linden 2
	05-4_SSF-NS_Brunnmatt 2
	05-4_SSF-NS_Brunnmatt 4
	05-4_SSF-NS_Brunnmatt 6

	13_05_SSF-NS_Preisliste 2012
	15_DE_P09082_110525_UebersichtsplanSSF_Entwurf



